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1 Veranlassung / Zielstellung   
In der Mobilitätsstrategie  2030  des Landes Brandenburg ̷Ȓʿǜ ȊǪˈȚȵǪˈȚǪȘȘȚǓ ʸĂɫȘƖȵǪɫ 
für den R ad-  und Fußverkehr haben eine zentrale Rolle für die innerörtliche Mobil i-
ȚƟȚǔʺ (MIL, 2017a). Entsprechend bildet die Erhöhung der Nutzungsanteile des U m-
weltverbundes eine wichtige Zielstellung des Landes. Auch im Nationalen Radv er-
kehrsplan ˷͉˷͉ ̷Ȓʿǜ Ɩ˿Ȋ ǜȒǪ ˈȚǪȒȵǪɫǜǪ GǪǜǪ˿Ț˿ɫȵ ǜǪˈ ĳƖǜ̶ǪʿȖǪȐʿˈ ̶Ǫʿ̷ȒǪˈǪɫǓ ʸYǪʿ 
Radverkehr stellt einen wichtigen und wachsenden Anteil am Verkehrsaufkommen 
Ȓɫ YǪ˿ȚˈǉȐȘƖɫǜ ǜƖʿǔʺ (BMVBS, 2012) 

Hier soll das Konzept für sichere Schul -  und Alltagswege unter besonderer Berüc k-
sichtigung des Radverkehrs  in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ansetzen. B e-
reits bestehe nde Überlegungen und Handlungsansätze sollen zusammengeführt, in 
einem Plandokument gebündelt und Prioritäten herausgearbeitet werden.  

Das Thema Schulwegsicherheit insbesondere im Umfeld der drei Grundschulen ist  
hierbei von zentraler  Bedeutung. Bereits im Vorfeld wurde in einem ersten Schritt 
die Erstellung von Schulwegplänen vorgenommen , welche seit 2018 vorliegen. Auf 
deren Grundlage soll das Konzept die unterschiedlichsten Faktoren hinsichtlich In f-
rastruktur, altersspezifische Fähigkeiten der Verkehrst eilnehmer als Fuß gän-
ger*innen  bzw. Radfahrer *innen  und die verschiedenen Altersgruppen auf dem 
Weg zur Schule und im Alltag während der Frei zeit betrachten . 

Darüber hinaus soll mit dem Konzept für sichere Schul -  und Allta gswege unter b e-
sonderer Berücksicht igung des Radverkehrs in der Gemeinde Neuenhagen bei Be r-
lin erstmals ein eigenständiges Handlungskonzept für den Radverkehr mit konkr e-
ten Leitlinien, Zielen und Maßnahmen erarbeitet werden. Dieses soll zukünftig als 
strategische Entscheidungsgrundlage für Politik und Verwaltung dienen und dazu 
beitragen , die Nutzeranteile des Radverkehrs weiter zu erhöhen.  

Erreicht werden soll dies durch die Verbesserung der Bedingungen für den Radve r-
kehr im Allgemeinen und speziell beim Abbau von Konflikten und Sicherheits defiz i-
ten. Dabei steht vor allem die Radverkehrsinfrastruktur im Fokus. Neben den Ra d-
verkehrsbeziehungen innerhalb des Gemeindegebietes sind die Verbindungen zu 
den Nachbargemeinden in die Untersuchungen einzubeziehen. Relevant sind hier 
zukünftig Angebote , die sowohl für den Alltags -  als auch für den Freizeitradverkehr 
attraktive Rahmenbedingungen bieten.  

In der Verknüpfung der beiden Teilbausteine ist ein Konzept  für sichere Schul -  und 
Alltagswege mit konkreten Empfehlungen  für bauliche und verkehrstechn ische 
Maßnahmen  zu erarbeiten . Hierbei sollen auch wichtige Grundlagen für die Umset-
zung bzw. Beantragung der Maßnahmen  bei der zuständigen Unteren Verkehrsb e-
hörde gelegt werden . 
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2 Vorgehensweise / Konzeptablauf  
Systematische Förderung des Fuß-  und Radverkeh rs besteht aus vielen Elementen. 
Ausgehend vom Wegenetz über A bstellanlagen, Schnittstellen mit dem ÖPNV, Se r-
vice, Marketing und Imagepflege bis hin zur Finanzierungspraxis und Bürgerbeteil i-
gung  sind vielfältige Aspekte zur berücksichtigen. Die wichtigste Voraussetzung für 
die intensive Nutzung im Alltagsverkehr  sind attraktive und sichere Verkehrsanl a-
gen für den Fuß -  und Radverkehr.  

Zu Beginn der Konzepterstellung wurden der Bestand der Fuß-  und Radverkehrsi n-
frastruktur und vorhandene sowie potentielle Ko nfliktbereiche analysiert. Mit Hilfe 
der Analyseergebnisse konnte so die aktuelle Situation des Fuß-  und Radverkehrs 
in Neuenhagen bei Berlin  im Konzept umfassend dargestellt und diskutiert werden. 
Parallel wurde auf Basis der Quellen -  und Ziele im Gemeindegebiet sowie im U m-
land ein Radroutennetz erarbeitet. Einen weiteren wichtigen Schwerpunkt bildete 
die Entwicklung eines konsistenten Leitbildes zur Fuß-  und Radverkehrsförderung.  

Aufbauend darauf wurden konkrete Empfehlungen abgeleitet, wie Problem -  und 
Konfliktpunkte beseitigt und ein Wegenetz  mit guter  Nutzungsqualität für den 
Fuß-  und  Radverkehr geschaffen werden können. Hierbei wurden die Anforderu n-
gen an eine moderne Fuß-und Radverkehrsförderung gemäß den  Empfehlungen 
für Fußverkehrsanlagen EFA (FGSV, 2002) und den  Empfehlungen für die Anlage 
von Radverkehrsanlagen, ERA (FGSV, 2010) berücksichtigt. Bei der abschließenden 
Priorisierung der Empfehlungen war es wichtig, neben den finanziellen Auswi rku n-
gen, die konkret in den einzelnen Bereichen aktuell bestehenden Nutzungsei n-
schränkungen und Konfliktpotenziale für den Fuß-  und Radverkehr mit einzub e-
ziehen. 

Der Untersuchungsraum umfasst für den Radverkehr das gesamt e Gemeindege-
biet . Im Fußverkehr erf olgte eine Schwerpunktsetzung im Bereich der drei Grun d-
schulstandorte.  

Neben der verwaltungsinternen Abstimmung des Konzeptes für sichere Schul -  und 
Alltagswege erfolgte eine Diskussion der Bestandssituation sowie potenzieller 
Maßnahmen mit den Elternvert retern der Grundschulen im Rahmen eines Wor k-
shops. Die Ergebnisse (siehe Anlage 3) wurden in die Bearbeitung mit einbezogen.  

Parallel fand im Rahmen der Bestandsanalyse eine Vernetzung mit der Unfallko m-
mission statt. Auch eine erste Diskussion des Maßnahm enkonzeptes mit der z u-
ständigen Verkehrsbehörde beim Landkreis Märkisch -Oderland ist erfolgt. Dabei 
hat sich gezeigt, dass für die Umsetzung der Einzelmaßnahmen noch weiterer A b-
stimmungsbedarf besteht.  
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3 Bestands-  und Konfliktanalyse  

3.1 Siedlungs-  und Verkehrs netzstruktur  

Das Amtsgebiet der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist durch eine kompakte 
Siedlungsstruktur  geprägt. Die maximale Ausdehnung  der Gemeinde beträgt j e-
weils lediglich ca. 5 km. Für viele innergemeindliche Verbindungen existieren kurze 
Wege, für w elche das zu Fuß gehen und das Radfahren prädestiniert sind.  

Darüber hinaus bestehen enge räumliche und siedlungsstrukturelle Verknüpfungen 
mit den Nachbargemeinden Hoppegarten und Hönow sowie der Bundeshauptstadt 
Berlin im Westen sowie  zur Gemeinde Fredersdorf -Vogelsdorf im Osten. Diese sind 
ebenfalls auf kurzen Wegen erreichbar.  Auch die Entfernungen nach Altlandsberg 
sowie Schöneiche liegen in einem für den Alltagsradverkehr relevanten Bereich.  
 

 

Abb. 1:  Strukturelle Bestandssit uation sowie Barrieren im Gemeindegebiet  

 Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA (bearbeitet)  

     http://www.openstreetmap.org/  

http://www.openstreetmap.org/
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Innerhalb der Gemeinde konzentrieren sich die Wohngebiete sow ie die wichtigen 
Versorgungs -  und Dienstleistungseinrichtungen auf den Bereich westlich der Bu n-
desautobahn BAB 10. Diese sowie die Bahnstrecke Berlin Ȁ Straußberg bilden die 
zentralen Barrieren im Gemeindegebiet. Querungsmöglichkeiten sind lediglich 
punktu ell vorhanden (siehe Abb. 1). Während jedoch die Autobahn nur am Rand des 
Kernsiedlungsgebietes den Zugang zum Gewerbegebiet sowie zum Umland e r-
schwert, durchschneidet die Bahnstrecke den Hauptsiedlungsbereich und teilt di e-
sen in zwei Hälften.  

Lediglich an vier Punkten kann die Bahnstrecke durch den Fuß -  und Radverkehr 
gequert werden. Hierbei ist jedoch die Querung östlich der Autobahn für den Al l-
tagsverkehr von untergeordneter Bedeutung. An den Bahnübergängen im Ve rlauf 
der Hauptstraße sowie der Niederheidenstraße bestehen starke Nutzungsüberl a-
gerungen mit dem Kfz -Verkehr, welcher hier die einzigen innergemeindlichen Qu e-
rungsmöglichkeiten vorfindet. Für den Fuß -  und Radverkehr besteht darüber hi n-
aus mit der Tunnelan lage am S-Bahnhof Neuenhagen ein zusätzliches Querung s-
angebot.  
 

 

Abb. 2:  Isodistanzen der Grundschulstandorte  

 Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA (bearbeitet)  

     http://www.openstreetmap.org/  

Weitere Trenn -  und Barrierewirkungen sind im Verlauf der innerörtlichen Haup t-
verkehrsstraßen zu verzeichnen.  

http://www.openstreetmap.org/
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In Abb. 2 ist der jeweilige fußläufige Kerneinzugsbereich der drei Grund schulstan d-
orte dargestellt. Die jeweils zugehörigen Wohngebiete können damit gut nachvol l-
zogen werden. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass aus verschiedenen adminis t-
rativen Gründen teilweise auch Schüler *innen  aus anderen Wohngebieten die we i-
ter entfer nt liegenden Schulstandorte besuchen. Damit ergeben sich deutlich ve r-
zweigtere Austauschbeziehungen, die außerhalb der fußläufigen Entfernungsb e-
reiche liegen und teilweise mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Auch für diese 
bilden die Hauptverkehrsstraßen sowie die Bahnstrecke die maßgebenden Barri e-
ren.  

Der S-Bahnhof wird alle 20 Minuten durch die S -Bahnlinie S 5 bedient und bildet 
damit den wichtigsten Zugangspunkt zum Nahverkehrssystem der angrenzenden 
Bundeshauptstadt und die zentrale intermodale Mobili tätsschnittstelle innerhalb 
des Gemeindegebietes. Parallel ist jedoch auch der S-Bahnhof im benachbarten 
Hoppegarten von hoher Bedeutung für den Zugang zum S -Bahn-Netz. Dies liegt 
sowohl an der höheren Fahrthäufigkeit als auch den teilweise kürzeren Zugang s-
wegen insbesondere für Bewohner im westlichen Teil des Gemeindegebietes.  

Als bedeutendste Straßenverbindung im Gemeindegebiet fungiert die L 338. Diese 
bildet die zentrale Nord -Süd-Erschließungsachse.  Westlich davon besteht mit dem 
Straßenzug Niederheide nstraße / Sankt -Georgs-Weg eine zweite wichtige Nord -
Süd-Verbindung, welche allerdings nur bis zur Rudolf -Breitscheid -Allee reicht. 
Letztere bildet gemeinsam mit der Carl -Schmäcke-Straße als K 6425 die zentrale 
Ost-West -Verbindung im Gemeindegebiet und gew ährleistet die Verknüpfungen  
nach Altlandsberg und Hoppegarten. Die regionalen und überregionalen Ost -West -
Verkehrsströme tangieren hingegen das Gemeindegebiet nicht. Diese werden über 
die B 1 / B 5 im Süden und die L 33 im Norden abgewickelt. Gleiches gil t auch für die 
Nord -Süd-Relation. Hier fungiert die Autobahn als Hauptverbindungsachse.  

Der Austausch mit der Gemeinde Fredersdorf -Vogelsdorf wird über die Fredersdo r-
fer Straße gewährleistet. Für die Anbindung an die L 338 wird der Rosa -
Luxemburg -Damm und  die Dorfstraße genutzt. Weitere wichtige Gemeindestraßen 
teilweise mit Verbindungsfunktionen bilden der Straßenzug Ostring / Südring / 
Westring / Grünstraße und die Lindenstraße.  

3.2 Charakteristik des Bestandsnetzes  

3.2.1 Zulässige Höchstgeschwindigkeiten  

In Anlage 1.1 sind die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten im Gemeindegebiet da r-
gestellt. Im Nebenstraßennetz ist durchgängig eine flächendeckende Verkehrsb e-
ruhigung zumeist als Tempo -30-Zone vorhanden. Lediglich der Puschkinweg ist als 
Verkehrsberuhigter Bereich b eschildert.  

Im Haupt -  und Erschließungsstraßennetz  beträgt die zulässige Höchstgeschwi n-
digkeit mit wenigen Ausnahmen 50 km/h. Im Bereich der Schulen und Kindertage s-
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stätten ist im Zeitraum zwischen 7 und 17 Uhr eine Geschwindigkeitsbegrenzung 
auf 30 km/h a ngeordnet. Im Verlauf der Hauptstraße gilt ganztags für den Schwe r-
verkehr Tempo 30.  

Die wenigen Außerortsabschnitte im Gemeindegebiet sind durchgängig mit einer 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h ausgewiesen.  

3.2.2 Oberflächenbeschaffenheit  

Bezüglich  der Fahrbahnoberflächen bestehen im Gemeindegebiet wesentliche U n-
terschiede (siehe Anlage 1.2). Während im Hauptstraßennetz weitestgehend durc h-
gehend Asphaltoberflächen existieren, sind im Erschließungs -  und Nebenstraße n-
netz auch Straßenabschnitte mit Nat ursteinpflaster bzw. ohne befestigte Fah r-
bahnoberflächen weit verbreitet  (siehe Abb. 3).  

 

  

Abb. 3 Bestandssituation Fahrbahnoberfläche  

Betroffen sind dabei auch wichtige Achsen des Radver kehrs  (siehe Kapitel 5) sowie 
Straßen ohne gesonderten Gehweg. Für den Fußverkehr bestehen in derartigen 
Bereichen deutliche Einschränkungen hinsichtlich der Berollbarkeit (Rollator, Ki n-
derwagen, Rollstuhl, etc.) und Begehbarkei t (Stolperstellen, Nutzbarkeit bei Regen). 
Auch der notwendige Fahrkomfort für den Radverkehr ist nicht gegeben . Wo vor-
handen, wird häufig auf die Gehwege ausgewichen. In der Folge ergeben sich z u-
sätzliche Gefährdungen und Konflikte für den Fußverkehr. Dar über hinaus ist auch 
das Gefährdungspotenzial für den Radverkehr deutlich höher, weil dieser im Bereich 
der Knotenpunkte sowie an Ein -  und Ausfahrten schlechter gesehen wird.  

3.2.3 Radverkehrsinfrastruktur  

Die aktuell in der Gemeinde Neuenhagen vorhandene Radve rkehrsinfrastruktur ist 
in Anlage 1.3 zusammenfassend dargestellt. Qualitativ bestehen hierbei deutliche 
Unterschiede.  

Eine gesonderte Radverkehrsführung existiert ausschließlich in der Rudolf -
Breitscheid -Allee in Fahrtrichtung Hoppegarten. Hier steht den Nutzern ein Rad-
fahrstreifen  zur Verfügung (siehe Abb. 4 links). Dieser entspricht allerdings nicht 
mehr den aktuellen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Hier heißt es: ʸƌi̷-

Ernst-Thälmann-Straße 

 

Kleiststraße 
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schen Radstreifen und angrenzendem Parks treifen soll immer ein Sicherheitstren n-
ˈȚʿǪȒȊǪɫ ƖɫȵǪȘǪȵȚ ̷ǪʿǜǪɫǔʺ (FGSV, 2010) Der Radfahrstreifen in der Rudolf -
Breitscheid -Allee verfügt nicht über einen  derartigen Sicherheitstrennstreifen. Z u-
dem sind die Parkflächen verglei chsweise schmal. Aufgrund des fehlenden Siche r-
heitsabstandes besteht die Gefahr schwerer Unfälle beim unbedachten Öffnen der 
¦ƖȐʿ̖Ǫ˿ȵȚ̄ʿǪɫ ʢʸYɿɿʿȒɫȵʺʤǔ  

Bei allen weiteren Radverkehrsangeboten erfolgt eine Mischnutzung mit anderen 
Verkehrsteilnehmern .  

In der Fredersdorfer Straße wurde zwischen dem Kreisverkehr mit dem Ostring und 
der Ortsgrenze ein Schutzstreifen markiert  (siehe Abb. 4 rechts) . Dieser darf durch 
den Kfz -Verkehr im Bedarfsfall -  z. B. beim Begegnen zweier größerer Fahrzeuge -  
mitgenutzt werden. Auch wenn bei einzelnen Nutzergruppen Akzeptanzprobleme 
bestehen, handelt es sich bei Schutzstreifen im Regelfall um eine sichere und vor a l-
lem barrierefreie Radverkehrsinfrastruktur.  

 

  

Abb. 4 Bestandssituation Radverkehrsinfrastruktur -  fahrbahnseitige Führung  

Abgesehen von den beiden genannten Abschnitten sind alle w eiteren Radverkehr s-
anlagen im Gemeindegebiet  durch eine Mischnutzung mit dem Fußverkehr g e-
kennzeichnet . In der Rudolf -Breitscheid -Allee (siehe Abb. 5 links) sowie der Carl-
Schmäcke-Straße existiert in Fahrtrichtung Altlandsberg ein benutzungspflichtiger 
Geh- / Radweg. Dieser setzt sich im Außerortsbereich als einseitiger Beidricht ung s-
radweg  (Regellösung im Außerortsbereich)  im Zuge der Altlandsberger Chaussee 
fort. Auch entlang der Schöneicher Straße besteht zwischen der Ortslage Neuenh a-
gen und der Frankfurter Chaussee (B 1 / B 5) außerorts ein entsprechendes gemei n-
sames Angebot fü r beide Fahrtrichtungen.  

Im Verlauf der anderen Hauptverkehrsstraßen ist zumeist die Nutzung der Gehw e-
ȵǪ Ȋ̄ʿ ǜǪɫ ĳƖǜ̶ǪʿȖǪȐʿ ǪʿȘƖ˿ƻȚǔ Y˿ʿǉȐ ǜȒǪ GǪˈǉȐȒȘǜǪʿ˿ɫȵ ƖȘˈ ½ǪȐ̷Ǫȵ ʸĳƖǜ ȊʿǪȒʺ ̷Ȓʿǜ 
dem Radverkehr ein Nutzungsrecht eingeräumt. Eine Benutzungspflicht bes teht 
jedoch nicht. Entsprechend darf auch die Kfz -Fahrbahn mitgenutzt werden.  

Grundsätzlich ist festzustellen, dass eine Führung des Radverkehrs im Seitenraum 
generell erhöhte Konfliktpotenziale mit ein -  und abbiegendem Kfz -Verkehr sowie 
mit dem Fußverkehr  aufweist. Die Probleme sind dabei umso größer, je höher die 

Rudolf-Breitscheid-Allee Fredersdorfer Straße 
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Nutzungsintensivität durch den Fuß -  bzw. Radverkehr und / oder je dichter die 
Folge von Einmündunge n bzw. Ein-  und Ausfahrten ist. Verstärkend wirken sich 
zudem Fehlnutzungen entgegen der zulässi ȵǪɫ ¦ƖȐʿȚʿȒǉȐȚ˿ɫȵ ʢ¦ƖȐʿǪɫ Ɩ˿Ȋ ǜǪʿ ʸȘȒn-
ȖǪɫ ŁǪȒȚǪʺʤ Ɩ˿ˈǔ YȒǪˈǪ ˈȒɫǜ Ɩ˿ǉȐ Ȓɫ ǜǪʿ ½ǪɥǪȒɫǜǪ ĀǪ˿ǪɫȐƖȵǪɫ ̶ȒǪȘȊƖǉȐ Ȋ̄ʿ ǜȒǪ ĳƖd-
verkehrsanlagen im Seitenraum zu beobachten.  

 

  

Abb. 5 Bestandssituation Radverkehrsinfrastruktur -  Führung i m Seitenraum  

Speziell im Zuge der Hauptstraße ergeben sich durch die vielfältigen Nutzung s-
funktionen, die teilweise schmalen Gehwege, die Parkstände und den Grünstreifen 
zwischen Fahrbahn und Gehweg erhöhte Konfliktpotenziale  (siehe Abb. 5 rechts) . 
Die aktuelle Radverkehrsführung entspricht nicht den Zielstellungen einer mode r-
nen Radverkehrsförderung. Allerdings bestehen im Zuge der Hauptstraße insg e-
samt schwierige Rahmenbedingungen.  

Ergänzend zum Straßennetz stehen  für den Radverkehr sowie auch für zu Fuß g e-
hende außerhalb des Straßennetzes teilweise zusätzliche kleinteilige Wegeverbi n-
dungen zur Verfügung. Die wichtigste derartige Verbindung bildet der Goetheweg 
einschließlich der zusätzlichen Bahnquerung am S -Bahnhof Neuenhagen.  

3.2.4 Gehwege / Situation für den Fuß gängerlängs verkehr  

Während im Verlauf der Hauptverkehrs -  und Erschließungsstraßen weitestgehend 
flächendeckend  straßenbegleitende Gehwege vorhanden sind, ist im nachgeordn e-
ten Straßennetz eine differenzierte B estandssituation vorzufinden.  

Im Verlauf der Nebenstraßen sind vielfach keine bzw. nur einseitige Gehwege vo r-
handen. Teilweise werden durch den Fußverkehr die Grünflächen im Seitenbereich 
mit genutzt. Auf nachfragesta ʿȖǪɫ ĳǪȘƖȚȒɿɫǪɫ ȐƖƻǪɫ ˈȒǉȐ ȐȒǪʿ ʸTrampe lpfade  ̋ge-
bildet (siehe Abb. 6 links). Die Nutzbarkeit der unbefestigten Seitenbereiche ist bei 
ungünstigen Witterungsbedingungen sowie für verschiedene Nutzer gruppen (Pe r-
sonen mit Mobilitätseinschränkungen , Rollato ren, Kinderwagen) stark eing e-
schränkt.  

Parallel ist auch eine Nutzung der Fahrbahnflächen mit Konflikten verbunden. Z u-
meist ist zwar ein Niedriggeschwindigkeitsniveau beschildert (siehe Kapitel 3.2.1), 
jedoch besteht häufig s tatt einer erkennbaren Mischflächengestaltung der Ei n-

Rudolf-Breitscheid-Allee Hauptstraße 
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druck einer klassischen Straßenraumaufteilung. Entsprechend ist der Bedarf einer 
gemeinsamen Nutzung der Flächen für den Kfz -Verkehr schlecht erkennbar bzw. 
findet einen entsprechende Nutzung durch den Fuß verkehr nicht statt.  

 

  

Abb. 6 Bestandssituation Gehwegnetz  

Hinzu kommt, dass bis auf einzelne Ausnahmen (siehe Abb. 6 rechts) keine gesta l-
terische bzw. bauliche Untersetzung des Niedrigg eschwindigkeitsniveaus existiert. 
Durch die höheren Geschwindigkeiten werden die Konfliktpotenziale zwischen Kfz -  
und Fußverkehr zusätzlich verstärkt . 

Dort, wo Gehwege vorhanden sind, bildet die parallele Nutzung des Seitenraumes 
durch den Radverkehr ein w eiteres Problem (siehe Kapitel 3.2.2). Konflikte ergeben 
sich durch die hohen Geschwindigkeitsdifferenzen sowie einer unzureichenden 
Breite für die parallele Nutzung. An Eckbereichen mit Mauern oder Hecken war 
teilweise zu beobachten, dass Fußgänger erst vorsichtig um die Ecke schauen 
mussten, um potenzielle n Konflikte mit Rad fahrenden auf dem Gehweg aus dem 
Weg zu gehen.  

Auch hinsichtlich der Gehwegoberflächen bestehen teilweise weitere Handlungsp o-
tenziale.  

3.2.5 Querungsmöglichkeit en / Radverkehr an Knotenpunkten  

Im Zuge der Hauptverkehrsstraßen bilden die durch den Kfz -Verkehr verursachten 
Trennwirkungen ein flächendeckendes Problem. Lediglich punktuell existieren si-
chere Querungsstellen. Diese sind in Anlage 1.4 zusammenfassend dargestellt.  

Die höchste Dichte an Querungshilfen existiert im Verlauf der Lindenstraße. B e-
dingt durch den durchgängig mittig vorhandenen Grünstreifen bestehen hier unter 
Nutzung der Mittelinsel regelmäßige Querungsangebote.  Bezüglich deren Dichte 
und Quali tät sind jedoch noch weitere Optimierungspotenziale vorhanden.  

Wesentlich größere r Handlungsbedarf  besteht  jedoch im weiteren Straßennetz. Im 
Verlauf der Rudolf -Breitscheid -Allee und Hauptstraße beträgt die Entfernung zw i-
schen den einzelnen Querungsanlage n teilweise mehr als 600 m. In der Carl -
Schmäcke-Straße wurde im Verlauf der Projektbearbeitung einen Mittelinsel in H ö-

Fontanestraße Rüdesheimer Straße 
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he der Bushaltestelle ergänzt. Bisher existier ten hier , abgesehen von der Mittelinsel 
am Kreisverkehr mit der Hauptstraße , keine weiteren  sicheren Querungsmöglic h-
keiten. Auch im Verlauf des Rosa -Luxemburg -Dammes sowie der Schöneicher 
Straße sind Angebotslücken zu verzeichnen. Hier lieg t  zwischen der Fußgänger -
LSA an der Dorfstraße und der Mittelinsel im Ortseingangsbereich eine Entfernung 
von ca. 740 m. Auch an wichtigen Knotenpunkten , wie beispielsweise mit dem Sü d-
ring / Westring sowie am Verknüpfungspunkt zwischen Rosa -Luxemburg -Damm 
und Schöneicher Straße existieren keine gesonderte Angebote für Querende.  Fuß-
gängerüberwege, wie z. B. in H öhe der Hildesheimer Straße bilden die Ausnahme.  
Im Verlauf des Straßenzuges Niederheidenstraße / Sankt -Georgs-Weg  sind gar 
keine sicheren Querungsstellen vorhanden.  

Im Bereich der Kreisverkehre im Gemeindegebiet erfolgt die Fußgängerführung 
bislang ohne  besondere Regelung. Dies hat zur Folge , dass bei der Zufahrt zum 
Kreisverkehr der Vorrang beim Kfz -Verkehr, bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr 
jedoch beim Fußverkehr liegt. Diese Reglung ist vielen Verkehrsteilnehmern nicht 
bekannt und führt zu unnötig en Konflikten. Daher wird für Kreisverkehre in zentr a-
ler innerörtlicher Lage im Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehren für diese g e-
nerell die Markierung von Fußgängerüberwegen empfohlen.  

Eine Sondersituation besteht am Kreisverkehr Hauptstraße / Carl -Schmäcke-
Straße / Hönower Chaussee / Rudolf -Breitscheid -Allee. Dieser bildet auch für den 
Radverkehr einen wichtigen Verknüpfungspunkt. Angesichts der im Seitenraum 
stattfindenden Zufahrt (benutzungspflichtiger Geh -  ˿ɫǜ ĳƖǜ̷ǪȵǗ ½ǪȐ̷Ǫȵ ʸĳƖǜ 
ȊʿǪȒʺʤ ȒˈȚ ȐȒǪʿ vielfach  durch den Radverkehr  auch eine Nutzung der Furten entg e-
gen der zulässigen Fahrtrichtung zu beobachten. Parallel ist für den Kfz -Verkehr 
die Nutzung der Furten durch den Radverkehr nur schlecht erkennbar.  

Ebenfalls besonders konfliktträchtig für d en Radverkehr ist der Knotenpunkt Rosa -
Luxemburg -Damm / Schöneicher Straße, da hier aus Richtung Bahnhof kommend 
der geradeausführende Radverkehr von einem starken Abbiegestrom gekreuzt 
wird.  

Generelle Probleme bestehen für den Fuß -  und Radverkehr an unte rgeordneten 
Einmündungen. Der Vorrang des nichtmotorisierten Verkehrs im Seitenraum wird 
hier durch den abbiegenden Kfz -Verkehr teilweise nicht respektiert. Teilweise tr a-
gen hierzu auch großzügigen Fahrbahnflächen im Bereich der Einmündungen bei. 
Dies ist beispielsweise am Abzweig der Dorfstraße von der Schöneicher Straße der 
Fall. Weitere punktuelle Querungsdefizite im Umfeld der Schulen werden im Kapitel 
3.3 erläutert.  

3.2.6 Angebots -  und Netzlücken  Radverkehr  

Die Notwendigkeit von Radverkehrsanlagen leitet sich gemäß den Empfehlungen 
für Radverkehrsanlagen (FGSV, 2010) aus den Kfz-Verkehrsaufkommen und dem 
Geschwindigkeitsniveau ab (siehe hierzu auch Kapitel  6.2).  
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Auf Basis der vorliegenden Informationen und Daten sind die anzustrebenden Fü h-
rungsprinzipien für das Gesamtstraßennetz in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 
(siehe Abb. 7) abgeleitet und mit den bestehenden Angeboten vergliche n worden.  
 

 

Abb. 7 mindestens a nzustrebende Führungsprinzipien für den Radverkehr  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.o rg/  

Im Ergebnis wird deutlich, dass die größte Angebotslücke den Straßenzug Haup t-
straße / Rosa-Luxemburg -Damm betrifft. Statt der hier vorhandenen teilseparie r-
ȚǪɫ ĳƖǜ̶ǪʿȖǪȐʿˈƖɫȘƖȵǪɫ ʢ½ǪȐ̷Ǫȵ ʸĳƖǜ ȊʿǪȒʺʤ ̷ƟʿǪ ˿ɫȚǪʿ GǪʿ̄ǉȖˈȒǉȐȚȒȵ˿ɫȵ ǜǪʿ Ɩk-
tuellen Rahmenbedin gungen (DTV > 10.000 Kfz/24, Tempo 50) eigentlich eine g e-
sonderte Radverkehrsführung erforderlich. Darüber hinaus bestehen, wie bereits 
beschrieben, für die aktuelle Radverkehrsführung erhebliche Konflikte.  

Punktuelle Angebotslücken bestehen am Schäferpla tz sowie in der Niederheide n-
straße zwischen Grünstraße und Rathausstraße. In beiden Fällen  (DTV > 4.000 
Kfz/24, Tempo 50)  ist eine Teilseparation anzustreben.  

Für die Lindenstraße liegen ausschließlich Verkehrszahlen aus dem Jahr 2008 vor. 
Diese variieren  zwischen 2.600 und 4.100 Kfz/24h und reichen somit bis an den 

Separation  

Teilseparation  

Empfohlene Führungsform  

gemäß ERA: 

http://www.openstreetmap.org/
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Grenzbereich zur Teilseparation heran. Entsprechende Lösungen sollten daher im 
Rahmen des Maßnahmenkonzeptes mit diskutiert werden.  

Im Verlauf der Carl -Schmäcke-Straße ist durch die Standorten twicklung im Bereich 
des Gruschweges perspektivisch mit einem weiteren Anstieg der Verkehrsaufko m-
men zu rechnen, so dass auch hier zukünftig der Grenzbereich zur Separation e r-
reicht  bzw. überschritten  werden wird. In Fahrtrichtung Hoppegarten existiert ke i-
ne straßenbegleitende Radverkehrsanlage. Allerdings wird diese Angebotslücke 
durch den parallel verlaufenden Straßenzug Am Krankenhaus weitestgehend au f-
gehoben. Aus Richtung Altlandsberg kommend fehlt hier jedoch eine effektive A n-
bindung (Querungsmöglichke it) bzw. Beschilderung.  

3.2.7 Radtourismus  

In der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin befindet sich einer der Start -  / Endpunkte 
der Radroute Historische Stadtkerne. Ausgehend vom S -Bahnhof Neuenhagen 
fü hrt der Radwanderweg über die Eisenbahnstraße und Fichtestraße zum Grusch-
weg. Über diesen erfolgt die Anbindung an die Altlandsberger Chaussee, welche a n-
schließend bis zur Gemeindegrenze weiter in Richtung Altlandsberg genutzt wird.  

3.3 Bestandssituation im Bereich der Schulstandorte  

Die Bewertung der bestehenden Rahmenb edingungen sowie die Entwicklung von 
Maßnahmen im Umfeld der Schulstandorte bilden wichtige Bearbeitungsschwe r-
punkte des Verkehrskonzeptes. Im Rahmen eines Workshops mit Schul -  und El-
ternvertretern der drei Grundschulen im Gemeindegebiet wurden daher zusät zlich 
zur fachplanerischen Bestandsanalyse Hinweise zu bestehenden Konfliktsituati o-
nen sowie Maßnahmenideen frühzeitig im Bearbeitungsprozess gesammelt. Der 
Workshop fand am 30.09.2019 statt  (Protokoll siehe Anlage 3).  

Die Erkenntnisse sind in die nachfol genden Ausführungen zur Bestandssituation im 
Umfeld der einzelnen Schulstandorte eingeflossen. Darüber hinaus wurden auch 
wichtige Hinweise für das gesamtstädtische Verkehrssystem mitgenommen.  

3.3.1 Hans-Fallada-Schule 

Der Zugang zur Hans -Fallada-Schule erfolgt  über die Langenbecker Straße. Diese 
ist Bestandteil einer Tempo -30-Zone und im Bereich der Schule mit geschwindi g-
keitsdämpfenden Elementen ausgestattet (siehe Abb. 8 links). In Fahrtrichtung 
Westen existiert eine E lternhaltestelle (siehe Abb. 8 rechts) . In der Gegenrichtung 
besteht ein entsprechendes Angebot nicht. Von den Elternvertretern wurde im 
Schulworkshop beklagt, dass die entsprechenden Haltemöglichkeiten im Bereich 
des Schulzuganges häufig durch länger parkende Fahrzeuge belegt sind. Ein weit e-
res Problem bilden in diesem Zusammenhang wendende Pkw. Teilweise ergeben 
sich auch durch die Müllabfuhr, welche den Abschnitt nach Aussage der Eltern zu 
den Hauptstoßzeiten befä hrt, weitere Konflikte.  
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Abb. 8 Bestandssituation Langenbecker Straße  

 

 

Abb. 9 Übersichtskarte  Hans-Fallada-Schule 

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

Um den Schulstandort zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen zu können, sind die 
angrenzenden Hauptverkehrs -  und Erschließungsstraßen zu queren. An der R u-
dolf -Breitscheid -Allee existiert hierfü r zwischen Dianastraße und Lindenstraße eine 
Fußgänger -Lichtsignalanlage (siehe Abb. 9). Diese bietet ein attraktives und sich e-

http://www.openstreetmap.org/
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res Querungsangebot für die Anbindung der südlich angrenzenden Wohngebiete 
sowie der HalȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸNeuenhagen, Schweitzer -HausʺǗ ƻǪǜȒɫȵȚ ȔǪǜɿǉȐ ̷ǪȒȚǪʿǪɫ 
Querungsbedarf über die Lindenstraße.  

Unmittelbar am Knotenpunkt Rudolf -Breitscheid -Allee / Lindenstraße bestehen 
durch die ein -  und abbiegenden Fahrzeuge wesentliche Nutzungsüberlagerungen, 
die ein sicheres Queren der Lindenstraße erschweren. Zudem sind die Sichtverhäl t-
nisse hier nicht optimal. Die Hauptquerungsstelle über die Lindenstraße befindet 
sich entsprechend im Bereich der Einmündung Langenbecker Straße. Auch hier ist 
keine bevorrecht igte Querungsstelle für den Schülerverkehr (neben der Grundsch u-
le zusätzlich auch Wegverbindung zum Einstein -Gymnasium) vorhanden. Durch 
den mittigen Grünstreifen sowie die temporären Tempo -30-Regelung wird das 
Queren zwar unterstützt. Angesichts des beson deren Schutzbedarfes sowie der 
Bedeutung der Querungsstelle (Bündelungseffekte) ist dies jedoch nicht als ausre i-
chend einzuschätzen.  

Weitere Probleme im Zuge der Lin denstraße bilden die überbreiten Fahrbahnfl ä-
chen und der schlechte Oberflächenzustand. Let zteres trägt dazu bei, dass neben 
dem zulässigen Schülerradverkehr (Kinder bis zum vollendeten 10 Lebensjahr) auch 
andere Radnutzer teilw iese auf den Gehweg ausweichen und den Fußverkehr b e-
einträchtigen bzw. gefährden. Auch für weitere Straßenabschnitte si nd derartige 
Probleme im Umfeld des Schulstandortes  zu verzeichnen . Speziell an Kreuzungen 
und Einmündungen ergeben sich durch die höheren Geschwindigkeiten sowie u n-
günstige n Sichtverhältnisse Konflikte. Hinzu kommen die Wechselwirkungen mit 
abbiegenden Fa hrzeugen, welche den Vorrang der Fußgänger nicht respektieren  
bzw. nicht mit Radverkehr im Seitenbereich rechnen . Eine selbsterklärende bauliche 
Gestaltung der Nebenstraßeneinmündungen existiert aktuell im Bereich der Li n-
denstraße nicht.  

Auch im Verlauf d er Rudolf -Breitscheid -Allee besteht diesbezüglich weiterer Opt i-
mierungsbedarf. Als zentraler Verknüpfungspunkt u. a. auch für die die Anbindung 
des Gymnasiums fungiert hier der Knotenpunkt mit dem Sankt -Georgs-Weg.  

3.3.2 Goethe-Grundschule  

Auch die Goethe-Grundschule liegt innerhalb einer Tempo -30-Zone. Der Hauptz u-
gang erfolgt über die Rathausstraße. Hier befindet sich unmittelbar im Eingangsb e-
reich ein Fußgängerüberweg (FGÜ). Aufgrund der Lage im Kurvenbereich sind die 
Sichtverhältnisse allerdings nicht optimal . Dies betrifft insbesondere die Wartefl ä-
chen in der Innenkrümme. Teilweise ergeben sich weitere Sichtbehinderungen 
durch haltende und parkende Fahrzeuge (siehe Abb. 10 rechts ).  

Unmittelbar östlich des Schulstandor tes befindet sich ein Minikreisverkehr, welcher 
die Rathausstraße mit der Schulstraße sowie der Annenstraße verknüpft. Dieser 
wird teilweise nicht regelkonform vom Kfz -Verkehr genutzt (Überfahren der Mitt e-
linsel). Im Bereich der spitzwinkligen Sektoren ist  zudem ein Vorbeifahren am Krei s-
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verkehr möglich (ungewollter Bypass, siehe Abb. 10 links). Für den Fußverkehr exi s-
tieren keine gesicherten Querungsmöglichkeiten. Zudem ist im westlichen Konte n-
punktarm ein Queren mit tels Sperrgittern unterbunden und erst ca. 50 m entfernt 
möglich.  

 

  

Abb. 10 Bestandssituation Rathausstraße  

 

 

Abb. 11 Übersichtskarte Goethe-Grundschule  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

Auch im Umfeld der Goethe -Grundschule ist aufgrund nicht radverkehrstauglicher 
Fahrbahnoberflächen teilweise ein Ausweichen des Radverkehrs in den Seitenb e-
reich zu beobachten. So wird teilweise entlang der Rathausstraße auch der für den 

http://www.openstreetmap.org/
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Radverkehr in Fahrtrichtung Osten freigegebene Gehweg in der Gegenrichtung mit 
genutzt. Ein weiteres Problem für die Erreichbarkeit der Schule zu Fuß oder mit 
dem Fahrrad bil den die teilweise fehlenden Gehwege.  

Am Knotenpunkt Rathausstraße / Pestalozzistraße unmittelbar westlich des Schu l-
standortes wird die hohe Bedeutung für den querenden Schülerverkehr nicht au s-
reichend erkennbar. Zudem besteht ein Widerspruch zwischen der vorhanden 
Bordkante und der geltenden Rechts -vor -Links-Regelung. Es wird teilweise bis 
unmittelbar an den Knotenpunkt herangeparkt. Eine definierte Elternhaltestelle, 
wie an den beiden anderen Grundschulen existiert nicht.  

Eine weitere zentrale Konfliktst elle bildet der Knotenpunkt Rathausstraße / Sankt-
Georgs-Weg. Aufgrund der abknickenden Vorfahrt bestehen hier besonders u n-
günstige Rahmenbedingungen für den querenden Schülerverkehr. Auch in den a n-
grenzenden Abschnitten bestehen keine gesicherten Querungs möglichkeiten über 
den Sankt -Georgs-Weg. Durch den Bahnübergang bilden sich Pu lkverkehre. Zudem 
kommt es nach Aussage der Elternvertreter hier häufig zu Nutzungsüberlageru n-
gen mit dem Schülerverkehr in Richtung Gymnasium (Bündelungseffekt des Bah n-
übergange s).  

Im weiteren Umfeld bilden auch für die Schülerinnen und Schüler der Goethe -
Grundschule die Querungs -  und Nutzungsbedingungen im Bereich der Hauptstr a-
ße sowie der Rudolf -Breitscheid -Allee eine Herausforderung.  

3.3.3 Grundschule  am Schwanenteich  

Die Grundschule am Schwanenteich befindet sich im Süden des Gemeindegebietes 
in der Nähe des Schäferplatzes und umfasst  mehrere Gebäude, welche durch die 
Dorfstraße voneinander getrennt werden. Diese ist als Tempo -30-Zone beschildert 
und verfügt über punktuelle geschwindigkeitsdämpfende Elemente ( siehe Abb. 12 
links). Konflikte ergeben sich hier teilweise durch parkende und wendende Fah r-
zeuge.  

Ein weiteres Problem bilden die Einmündungsbereiche. Dies betrifft vor allem die 
Ein-  und Ausfahrt des Parkplatzes der Dienstleistungseinrichtungen am Schäfer-
platz. Die Zufahrt ist sehr breit. Darüber hinaus sind die Sichtbedingungen nicht o p-
timal (siehe Abb. 12 rechts). Der Gehweg parallel zur Dorfs traße ist hinter parkenden 
Fahrzeugen, Werbeaufstellern und Straßenraumbegrünung nur schlecht erken n-
bar.  

Auch am benachbarten Hauptknotenpunkt zwischen der Dorfstraße und der Vo-
gelsdorfer Straße bestehen Sichteinschränkungen. So ist beispielsweise das Te m-
po-30-Zonen-Schild hinter einem massiven Baumstamm kaum zu erkennen. Diese 
Defizite werden jedoch durch die im Zufahrtsbereich vorhandene Aufpflasterung 
etwas gemindert .  
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Abb. 12 Bestandssituation Dorfstraße  

 

 

Abb. 13 Übersichtskarte Grundschule am Schwanenteich  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

Deutlich problematischer sind die vielfält igen Verkehrsbeziehungen, welche sich auf 
geringster Fläche an diesem Knotenpunkt sowie im Bereich des nördlich angre n-
zenden Schäferplatzes überlagern. Beim Kfz -Verkehr besteht ein starker Eckve r-
kehr zwischen Ortsmitte Neuenhagen und Fredersdorf -Vogelsdorf . Hinzu kommen 
die Nutzungsanforderungen im Fuß -  und Radverkehr. Gesonderte Querungsanl a-
gen stehen nicht zur Verfügung. Die Elisenhof straße  ist fußläufig nicht an den 

http://www.openstreetmap.org/
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Platzbereich angebunden. Darüber hinaus wurde von den Elternvertretern im 
Schulworkshop d argelegt, dass im Bereich des Friedhofes sowie am Autohaus in der 
Vogelsdorfer Straße zusätzliche Konflikte durch parkende Pkw und teilweise auch 
Lkw entstehen.  

Unweit des Hauptzuganges zur Schule befindet sich im Verlauf des Rosa -
Luxemburg -Dammes eine Fußgänger -Lichtsignalanlage. Zudem darf während der 
Schulzeiten auch im Verlauf der Hauptverkehrsstraße maximal 30 km/h gefahren 
werden. Im Puschkinweg sind beidseitig Elternhaltestellen vorhanden. Allerdings 
befinden sich diese innerhalb eines verkehrsberuh igten Bereiches. Gerade ange-
sichts des morgendlichen Zeitdrucks vieler Verkehrsteilnehmer*innen kann nicht 
durchgängig von einer Einhaltung der hier zulässigen Schrittgeschwindigkeit au s-
zugehen. Als Alternative könnte der Parkplatz an der Dorfstraße fungie ren. Dieser 
ist allerdings aktuell unbefestigt und auch insgesamt in einem unzureichenden Z u-
stand.  

Im weiteren Umfeld des Schulstandortes bildet vor allem die Schöneicher Straße e i-
ne wesentliche Barriere für den Schülerverkehr. Am Knotenpunkt Rosa-
Luxembu rg-Damm / Schöneicher Straße bestehen sowohl für den Fuß -  als auch für 
den Radverkehr Querungsprobleme aufgrund der starken Abbiegeströme im Kfz -
Verkehr.  

Im Bereich Schöneicher Straße / Dorfstraße existiert zwar eine Fußgänger -
Lichtsignalanlage, aber dere n Erreichbarkeit ist nicht optimal. Ursache bildet eine r-
seits die überbreite Einmündung der Dorfstraße. Anderseits bestehen auch im B e-
reich Hermann -Löns-Straße Einschränkungen.  

3.4 Unfälle mit Beteiligung des Fuß -  und Radverkehrs  

Grundlage der Unfallanalysen bilden die amtlichen Daten der elektronischen Unfal l-
typensteckkarte der Polizeidirektion Ost des Landes Brandenburg aus den Jahren 
2016 bis 2018. Im untersuchten Zeitraum ( 3 Jahre) wurden für das gesamt e Amts ge-
biet  der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  (ohne Autobahn)  insgesamt 1.096 Unfälle 
polizeilich registriert. Dies entspricht ca. 365 Unfällen pro Jahr.  

Bei ca. 13 % der Unfälle waren Personenschäden  zu verzeichnen. An knapp der Häl f-
te dieser Unfälle waren zu Fuß gehende oder Rad fahrende beteiligt. Insge samt er-
eigneten sich im Dreijahreszeitraum 97 Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung und 17 
Unfälle in die der Fußverkehr involviert war. Bezogen auf die Gesamtunfallzahlen ist 
der Anteil entsprechender Unfälle mit ca. 8,8 % bzw. 1,5 % gering. Allerdings ha n-
delt es sich hierbei lediglich einen kleinen Teil des tatsächlichen Konflikt -  und Un-
fallgeschehens.  

Unfälle ohne größere Verletzungsfolgen bzw. Sachschäden werden zumeist nicht 
gemeldet und sind entsprechend nicht Bestandteil der amtlichen Statistik. Es b e-
steht eine hohe Dunkelziffer. Dies zeigt sich nicht zuletzt am hohen Anteil der U n-
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fälle mit Personenschäden . Bei 60 % aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung und 
65 % der Unfälle mit Beteiligung des Fußverkehrs kam es zu Verletzungen.  

 

 

Abb. 14 Unfälle mit Beteiligung des Radverkehr  nach Unfalltypen (2016 bis 2018)  

 Datenquelle: (PD Frankfurt (Oder), 2016, 2017, 2018) 

 

 

Abb. 15 Unfälle mit Beteiligung des Radverkehr (2016 bis 2018)  

 Datenquelle: (PD Frankfurt (Oder), 2016, 2017, 2018) 

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

http://www.openstreetmap.org/
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Die wesentlichen Kon flikte beim Radverkehr liegen im Bereich der Knotenpunkte 
sowie Ein-  und Ausfahrten. 61 % aller Unfälle mit Radverkehrsbeteiligung sind den 
ŖɫȊƖȘȘȚ̽ʟǪɫ ʸcȒɫƻȒǪȵǪɫ-îʿǪ˿̖Ǫɫʺ ʢŲǪʿ˿ʿˈƖǉȐǪʿǓ ¦ƖȐʿ̖Ǫ˿ȵ Ɩ˿ˈ ǜǪʿ ĀǪƻǪɫʿȒǉȐȚ˿ɫȵʤ 
˿ɫǜ ʸĂƻƻȒǪȵǪɫʺ ʢŲǪʿ˿ʿˈƖǉȐǪʿǓ ¦ƖȐʿ̖Ǫ˿ȵ beim Verlassen der Hauptstraße) zuzuor d-
nen (siehe Abb. 14). Auch beim Fußverkehr bestehen für diese Unfalltypen mit e i-
nem Anteil von ca. 36 % Auffälligkeiten.  

In Abb. 15 ist  für den Zeitraum 2016 bis 2018 die Lage der einzelnen Radunfälle im 
Gemeindegebiet dargestellt. Hierbei ist eine Konzentration auf das innerörtliche 
Hauptstraßennetz sowie verschiedene Schwerpunktbereiche deutlich erkennbar. 
Auffälligkeiten bestehen u. a.  in folgenden Bereichen:  

Rosa-Luxemburg -Damm / Wiesenstraße  

Die Unfallanalysen zeigen im Verlauf des Rosa -Luxemburg -Dammes beidseitig Au f-
fälligkeiten. Auf der Südseite handelt es sich um Unfälle zwischen dem geradeaus-
fahrenden Radverkehr und aus Richtung S-Bahnhof einbiegenden Fahrzeugen 
(siehe Abb. 16 links). Auf der Nord seite sind hinge gen auch abbiegende Fahrzeuge  
aus der Hauptrichtung involviert.  

 

  

Abb. 16 Bestandssituation Knotenpunk t R.-Luxemburg -Damm / Wiesenstraße  

Ein generelles Problem am Knotenpunkt Rosa -Luxemburg -Damm / Wiesenstraße 
bilden die hohen Verkehrsaufkommen, der Pulkverkehr nach Schrankenschließu n-
gen sowie die fehlenden Aufstellflächen für Linksabbieger (teilwe ise wird  zum Vor-
beifahren auf die markierten Radfurten ausgewichen). Auf der Südseite kommt hi n-
zu, dass zur Gewährleistung der Schleppkurven der Linienbusse der Einmündung s-
bereich relativ breit ist. Zudem sind die Sichtverhältnisse nicht optimal (siehe Abb. 
16 rechts).  

Rosa-Luxemburg -Damm / Schöneicher Straße  

Das Grundproblem am Rosa -Luxemburg -Damm / Schöneicher Straße bildet die u n-
terschiedliche Ausrichtung der Hauptnutzungsrichtungen. Während sich der Ra d-
verkehr vorrangig  auf den Rosa-Luxemburg -Damm konzentriert  (siehe Abb. 17 
links), existiert beim Kfz -Verkehr eine hohe Nachfrage für die Eckverkehrsbezi e-
hung im Verlauf der L  338 zwischen Ortsmitte und Schöneicher Straße.  
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Abb. 17 Bestandssituation Knotenpunkt e Rosa-Luxemburg -Damm  

Durch die Überschneidung beider Verkehrsströme kommt es zu Konflikten. Unfal l-
verursacher waren dabei überwiegend einbiegende Pkw aus der Nebenrichtung 
(Schöneicher Straße). Für einen der vier Unfälle in den letzten drei Jahren war eine 
Nutzung der Radverkehrsanlage in der falschen Richtung zu verzeichnen.  

Ähnliche Konflikte und Ursachen, wenn auch in viel geringerem Umfang, sind für 
den Knotenpunkt Rosa -Luxemburg -Damm / Kleist straße  (siehe Abb. 17 rechts ) zu 
verzeichnen.  

Rosa-Luxemburg -Damm Fußgängerüberweg  

Im Bereich des Fußgängerüberweges ereigneten sich zwei Unfälle durch ein unz u-
lässiges Queren von Radfahrenden. Im  Rahmen des Schulworkshops wurde zudem 
darauf hingewiesen, dass vom Kfz -Verkehr teilweise nicht angehalten wird.  

Rudolf -Breitscheid -Allee / Hohe Allee bzw. Rudolf -Breitscheid -Allee / Am Friedhof  

An beiden Knotenpunkten  (siehe Abb. 18) kam es im Verlauf des gemeinsamen Geh -  
und Radweges zu Unfällen mit in der falschen Richtung fahrendem Radverkehr. 
Unfallgegner waren zumeist einbiegenden bzw. kreuzenden Fahrzeugen aus der 
Nebenrichtung.  

 

  

Abb. 18 Bestandssi tuation Einmündungen Rudolf -Breitscheid -Allee 

Neben den Fehlnutzungen im Radverkehr bietet auch die abgesetzte Führung des 
Geh-  und Radweges hinter einem Grün -  bzw. Parkstreifen  sowie die angrenzenden 
Grundstücke keine optimalen Sichtbedingungen auf die ni chtmotorisierten Ve r-

R.-Luxemburg-Damm / Schöneicher Str. R.-Luxemburg-Damm / Kleiststraße 

R.-Breitscheid-Allee / Hohe Allee  Am Friedhof  
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kehrsteilnehmer. Weitere gleichartige Unfälle (links fahrender Radverkehr) ereign e-
ten sich auch an mehreren Grundstückszufahrten in der Rudolf -Breitscheid -Allee. 

Ähnliche Probleme und Konflikte bestehen teilweise auch im Verlauf der Hau pt-
straße. So z. B. am Knotenpunkt Hauptstraße / Annenstraße / Rüdelsheimer Straße.  
Zumal hier durch die Teilsignalisierung (angrenzende Fußgänger -LSA) hoher Hand-
lungsdruck für die querenden Fahrzeuge besteht.  

Kreisverkehr Rudolf -Breitscheid -Allee / Hauptst raße 

Aufgrund der versetzten Einmündungen besitzt der Kreisverkehr Rudolf -
Breitscheid -Allee / Hauptstraße eine Sonderform und verfügt im Norden und S ü-
den über zwei langestreckte Flanken. Für das südliche Verbindungsstück waren in 
den vergangenen Jahren dre i gleichartige Unfälle zu verzeichnen. Diese ereigneten 
sich jeweils zwischen zwei gegenläufig fahrenden Radfahrenden.  

 

  

Abb. 19 Bestandssituation Kreisverkehr Rudolf -Breitscheid -Allee / Hauptstraße  

Die Hauptunfallursache bilden die ungenügenden Sichtbeziehungen an einer 
Grundstücksecke im Verlauf des Verbindungsabschnittes (siehe Abb. 19). Verstärkt 
wird die Problematik durch die Fehlnutzungen entgegen der zulässigen Fahrtric h-
tung. Allerdi ngs ist auch ohne diese von erhöhten Konfliktpotenzialen mit dem 
Fußverkehr auszugehen.  

Altlandsberger Chaussee / Am Umspannwerk  

Der Knotenpunkt Altlandsberger Chaussee / Am Umspannwerk befindet sich im 
Außerortsbereich. Entsprechend sind hier die Grundge schwindigkeiten (70 km/h 
zulässig) deutlich höher.  

Der Radverkehr wird in beiden Richtungen auf der Westseite der Altlandsberger 
Chaussee auf einem benutzungspflichtigen Geh -  und Radweg geführt. Die Unfälle 
an der Einmündung Am Umspannwerk ereigneten sich  ausschließlich mit dem links 
fahrenden Radverkehr aus Richtung Altlandsberg in Richtung Neuenhagen.  
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Abb. 20 Bestandssituation Knotenpunkt Altlandsberger Chaussee / Am Umspannwerk  

4 Leitbild  

4.1 Bedeutung von Fuß und Rad für die inner örtliche  Mobilität  

Das zu Fuß gehen bildet die natürlichste und ursprünglichste Art sich fortzubew e-
gen. Bis auf wenige Ausnahmen ist jeder Mensch auch Fußgänger*in. So gut wie a l-
le Wege beginnen oder enden zu Fuß. Als Bindeglied zwischen den einzelnen Ve r-
kehrsmitteln bildet der Fußverkehr die Basismobilität innerhalb des Gemeindege-
bietes .  

Auch das Fahrrad bietet als Verkehrsmittel eine Vielzahl an Vorteilen und positiven 
Effekte n sowohl für den einzelnen Nutzer als auch für die gesamte Ortsgesellschaft.  

Fuß-  und Radverkehr sind  emissionsfrei und leise. Liefer n entsprechend einen 
wichtigen Beitrag zum Klimaschutz sowie zur Luftreinhaltung und Lärmminderung. 
Darüber hinaus wird die Umwelt durch einen sparsamen Flächenverbrauch g e-
schont.  

Die Fortbewegung zu F uß und mit dem Fahrrad ist weitestgehend diskrimini e-
rungsfrei, da für nahezu jeden zu jederzeit individuell, flexibel und unkompliziert 
möglich. Sie ist preiswert und ermöglicht damit soziale Teilhabe. Zudem wird eine 
aktive Bewegung gefördert. Das zu Fuß gehen und das Rad fahren kann Herz -
Kreislauf -Erkrankungen und Diabetes vorbeugen  sowie auch zu einer besseren see-
lischen Gesundheit beitragen.  

Gleichzeitig fördert das zu Fuß gehen und das Radfahren eine lebendige Gemeinde 
und sorgt damit für mehr Lebensqu alität sowie lokale Wertschöpfung. Fuß-  und 
Radverkehrsförderung ist Wirtschaftsförderung. Ausschlaggebend ist hierbei unter 
anderem der Anstieg der Kommunikations -  und Begegnungsmöglichkeiten.  

Auch kostenseitig bestehen deutliche Vorteile für den Fuß-  und Radverkehr. Eine r-
seits sind Investitions -  und Unterhaltungskosten für die Infrastruktur deutlich g e-
ringer als für den Kfz -Verkehr. Auf der anderen Seite fallen auch die verursachten 
externen Folgekosten um ein vielfaches geringer aus.  
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Angesichts der vie lfältigen Vorteile bildet der Fuß-  und Radverkehr einen zentralen 
Baustein für die Sicherung einer stadtverträglichen Mobilität. Die Maßnahmen des 
Konzeptes für sichere Schul -  und Alltagswege  sind daher als wichtige Zukunftsi n-
vestition für die Ortsentwickl ung in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  zu ver-
stehen.  

4.2 Übergeordnete Zielstellungen   

In Deutschland liegt auf Bundesebene mit dem Nationalen Radverkehrsplan (NRVP) 
ein strategisches Gesamtkonzept für den Radverkehr vor. Zur zukünftigen Bede u-
tung des Radf ahrens heißt es hier: ʸYƖˈ ¦ƖȐʿʿƖǜ ̷Ȓʿǜ Ȓɥ ŲǪʿȖǪȐʿˈˈ̽ˈȚǪɥ ǜǪˈ ÓƖȐʿǪˈ 
˷͉ȡ͉ Ȓɫ ȔǪǜǪɥ ¦ƖȘȘ ǪȒɫǪɫ ̷ȒǉȐȚȒȵǪɫ įȘƖȚ̖ ǪȒɫɫǪȐɥǪɫʺ (BMVBS, 2012).  

Wesentliches Leitbild des Nationalen Radverkehrsplanes bildet die integrierte B e-
trachtung ǜǪˈ ʸĳƖǜ̶ǪʿȖǪȐʿˈ ƖȘˈ Ł̽ˈȚǪɥʺǔ YȒǪˈ ƻǪǜǪ˿ȚǪȚǗ ǜƖˈˈ ɫǪƻǪɫ ǜǪʿ ÑɫȊʿƖˈȚʿ˿k-
tur auch Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation und Serviceleistungen stärker als 
bisher im Rahmen der Radverkehrsförderung berücksichtigt werden sollten.  

Darüber hinaus wurde n vom Umwelt bundesamt im Jahr 2018 Grundzüge einer 
bundesweiten Fußverkehrsstrategie veröffentlicht. Diese soll eine Diskussion ang e-
stoßen, welche ʸǜȒǪ GǪǜǪ˿Ț˿ɫȵ ǜǪˈ ¦˿Ȼ̶ǪʿȖǪȐʿˈ Ȋ̄ʿ ǪȒɫǪ ɫƖǉȐȐƖȘȚȒȵǪ cɫȚ̷ȒǉȖȘ˿ɫȵ 
der Städte in Deutschland ins Bewusstsein von Kommunen un d Bevölkerung 
ʿ̄ǉȖȚǔʺ (UBA, 2018).  

Auch auf Landesebene bestehen wichtige Anknüpfungspunkte für den Fuß -  und 
Radverkehr  so z. B. im Verkehrssicherheitsprogramm des Landes Brandenburg  
(MIL, 2014). LƖɫȵȊʿȒˈȚȒȵǪˈ ƌȒǪȘ ƻȒȘǜǪȚ ǜȒǪ ʸŲȒˈȒɿɫ ƌǪʿɿʺ ʢȖǪȒɫǪ ŖɫȊƖȘȘȚɿȚǪɫ Ȓɥ ŁȚʿƖȻǪn-
verkehr). Drüber hinaus werden folgende konkrete Ziele benannt:  

ü Reduzierung Getöteter im Straßenverkehr um weitere 40 % bis 2024  
(Basisjahr 2012) 

ü Reduzierung Schwerverletzter um 50 % bis 2024 (Basisjahr 2012) 

Dabei bildet die Erhöhung Verkehrssicherheit besonders gefährdeter Verkehrstei l-
nehmer wie Kinder, junge Fahrer, Ältere und Mobilitätseingeschränkte sowie Fu ß-
gänger *innen  und Radfahrer *innen  einen wesentlichen strategischen Ansatz.  Als 
zentrale Handlungsfelder beinhaltet das Verkehrssicherheitsprogramm:  

1. Auf Nummer Sicher -  Der Mensch im Mittelpunkt  

2. Fair-Play Ȁ Spielregeln im Verkehr einhalten  

3. Sichere Verkehrsinfrastruktur  

4. Mehr Verkehrssicherheit durch Technik  

Darüber hinaus ist in der Radverkehrsstrategie 2030 festgehalten: Dyie Landesre-
gierung strebt an , Verkehre zu vermeiden und den Anteil des Umweltverbundes 
Ɩɥ þɿǜƖȘ ŁʟȘȒȚ ̷ǪȒȚǪʿ ̖˿ ǪʿȐʄȐǪɫǔʺ (MIL, 2017b) 
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Auch auf Gemeinde-Ebene bestehen bereits versc hiedene Leitlinien und Zielste l-
lungen mit Verknüpfungen zum Fuß -  und Radverkehr. So sind im Leitbild Garte n-
stadt Neuenhagen im Jahre 2030  (Gemeinde Neuenhagen bei Berlin, 2008)  im The-
ɥǪɫȊǪȘǜ ʸŲǪʿȖǪȐʿˈ̷ǪȵǪ ƖɫȵǪɥǪˈˈǪɫ ȵǪˈȚƖȘȚǪɫ Ȁ ÊǪȒɥƖȚ ɫǪ˿ ǪʿȊƖȐʿǪɫʺ u. a. fo l-
gende Aspekte verankert:   

ü Fußgänger *innen  und Radfahrer *innen  sollen sich innerhalb eines Verbundne t-
zes bewegen können.  

ü Die Geschwindigkeit des fließenden Kfz -Verkehrs in Neuenhagen wird reduziert.  

ü Mobilität, insbesondere Bar rierefreiheit, ist für alle Altersgruppen in den und 
über die Ortsgrenzen hinaus zu erhalten bzw. zu schaffen.  

ü Eine umweltverträgliche Verkehrssteuerung ohne Barrieren ist das Ziel.  

ü Alle unbefestigten Straßen werden aus -  bzw. umgebaut.  

4.3 Leitlinien zur Förde rung des Fuß -  und Radverkehrs  

Abgeleitet aus den übergeordneten Zielstellungen sowie der Notwendigkeit zur 
Förderung einer sta dtverträglichen Mobilität bilden die Erhöhung der Verkehrss i-
cherheit und die Steigerung  der Nutzungsa nteile des zu Fuß  Gehens sowie des 
Radfahrens das Hauptziel des Konzeptes für sichere Schul -  und Alltagswege in der 
Gemeinde Neuenhagen bei Berlin. Um dieses erreichen zu können, sind folgende 
Leitlinien zu berücksichtigen:  

 

ü Vision Zero -  Keine tödlichen Unfälle mit Radverkehrsbeteil igung  

ü Reduzierung der Unfälle mit Fuß-  und Radverkehrsbeteiligung (insbesond e-
re Unfälle mit schweren Verletzungsfolgen)  

ü gut begreifbare Fuß-  und Radverkehrsführung möglichst im Sichtfeld des 
Kfz-Verkehrs an Knotenpunkten  

ü Vermeidung von Beidrichtungsradwe gen innerorts  

ü Mischnutzung von Fuß-  und Radverkehr reduzieren und perspektivisch auf 
Strecken mit geringer Nutzungsintensivität beschränken  
 

 

ü Erhöhung der Anteile des Umweltverbundes  

ü Verlagerung von Fahrten des MIV zugunsten einer Erhöhung des Fuß-  und 
Radverkehrsanteils an den täglichen Wegen der Neuenhagener Bevölkerung  
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ü Das Fahrrad bildet ein gleichberechtigtes Stadt -Umland -Verkehrsmittel  

ü Fuß-  und Radverkehr sind die dominierenden Verkehrsmittel für Wege u n-
ter 3 km  
 

 

ü Schaffung eines gut strukturierte n, gesamtstädtische n Radnetzes mit 
Haupt -  und Nebenrouten, die an regionale Routen anknüpfen  

ü möglichst direkte Verbindungen zwischen den Quellen und Zielen des Ra d-
verkehrs  

ü systematische Berücksichtigung des Radverkehrs bei der Straßenraumg e-
staltung  

ü Benutz ungsrecht statt Benutzungspflicht als Regelfall  

ü kleinteilige, bequeme und sichere Radabstellmöglichkeiten sind flächend e-
ckend vorhanden  

ü innovative Radverkehrslösungen und Förderinstrumente finden Anwe n-
dung  
 

 

ü systematische Berücksichtigung des Design für A lle bei der Straßenraumg e-
staltung  

ü Barrierefreiheit entlang der Hauptrouten des Fußverkehrs an Einmündu n-
gen, Knotenpunkten und Querungsstellen  

ü Barrierefreiheit an allen Haltestellen einschließlich der Zuwegungen  
 

 

ü Schaffung einer Kultur des zu Fuß Gehens und Radfahrens  

ü Erhöhung der Nutzungs -  und Aufenthaltsqualität  

ü Anlagen für den Fuß -  und Radverkehr sind ausreichend breit und gut 
begeh-  bzw. befahrbar  

ü Anforderungen aller Nutzergruppen werden berücksichtigt (Alltag, Freizeit 
und Tourismus)  
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ü zu Fuß Gehende und Radfahrende werden als gleichberechtigte Verkehr s-
teilnehmer *innen  respektiert  

Die Zielstellungen sollen der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  als Grundlage für die 
strategische Ausrichtung von Bau und Planung dienen, aber gleichzeitig auch wic h-
tige Impulse  in weitere Akteursfelder geben (Bildung, Wirtschaftsförderung etc.). 
Sie sollen breite Akzeptanz finden und perspektiv dazu beitragen , dass sich die 
Rahmenbedingungen für das zu Fuß Gehen und das Radfahren deutlich verbessern.  

5 Radverkehr snetz  

5.1 Methodik  

Grundsätzlich stehen dem Radverkehr alle unbeschränkt nutzbaren öffentlich g e-
widmeten Wege und Straßen  zur Verfügung. Entsprechend sind die Belange des 
Radverkehrs flächendeckend zu berücksichtigen. Allerdings ergeben sich auf Basis 
der strukturellen Rahmenb edingungen für verschiedene Netzelemente Bünd e-
lungseffekte im Radverkehr, welche eine besondere Qualität des infrastrukturellen 
Angebotes bedingen. Diese Vorrangrouten werden im Radverkehrsnetz zusa m-
mengefasst.  

Gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlage n, ERA (FGSV, 2010) erfolgt die 
Netzplanung für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Vorgaben der Richtl i-
nien für die Integrierte Netzplanung, RIN (FGSV, 2008). Im Sinne einer Angebot s-
planung bi lden dabei die Verbindungen zwischen zentralen Orten sowie den vo r-
handenen und zukünftigen innerörtlichen Quellen und Zielen die Basis.  

Zwischen diesen ergeben sich die für die Netzplanung relevanten Mobilitätsbedür f-
nisse (Luftlinien). Diese werden auf da s bestehende Wegenetz umgelegt. Die Ein-
stufung der Netzelemente in die unterschiedlichen Kategoriegruppen erfolgt auf 
Grundlage der Bedeutung der einzelnen oder sich überlagernden Quelle -Ziel-
Verbindungen.  

Generell werden im Rahmen der Netzplanung sowohl der Alltagsradverkehr, als 
auch der Freizeit -  und touristische Radverkehr berücksichtigt. Gleiches gilt für die 
Anforderung der unterschiedlichen Nutzergruppen. Diese kann dazu führen, dass 
für eine Quelle -Ziel-Beziehung zwei unterschie dliche Routen 1 konzi piert werden.  

5.2 Maßgebende Quellen und Ziele  

Die maßgebenden strukturellen Rahmenbedingungen bzw. Quellen, Ziel und Stadt -
Umland -Verknüpfungen für das Amtsgebiet der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin 
                                            

1  z. B.: schnelle Direktverbindung im Hauptnetz für selbstbewusste Radfahrerinnen und Radfah-

rer und konfliktarme Parallelroute im Nebennetz für Nutzerinnen und Nutzer mit höherem 

Schutzbedarf 
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sowie das daraus resultierende schematische Wunschliniennetz sind in Abb. 21 dar-
gestellt.  
 

 

Abb. 21 Schematisches Wunschliniennetz  

 Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC -BY-SA (bearbeitet)  

    http://www.openstreetmap.org/  

Es wird deutlich, dass einerseits eine starke Ausrichtung auf die S-Bahn-
Haltepunkte in Neuenhagen und Hoppegarten existiert. Darüber hinaus bestehen 
jedoch auch vielfältige Austauschbeziehungen innerhalb und zwischen den b eiden 
Teilgebieten nördlich und südlich der S -Bahn-Strecke. Hier überlagern sich eine 
Vielzahl wichtiger Quelle -Ziel-Relationen.  

Weitere wichtige Verbindungen finden sich  in der Verknüpfung mit den angre n-
zenden Nachbargemeinden. Vor allem am westlichen Ran d des Gemeindegebietes 
bestehen aufgrund der hohen Siedlungsdichte sowie der räumlichen Nähe vielfält i-
ge Wechselwirkungen.  Daneben bestehen aber auch auf der Ostseite wichtige Au s-
tauschbeziehungen nach Altlandsberg und Fredersdorf -Vogelsdorf.  

  

Wohngebi ete  

wichtige Ziele  

intermodale Schnittstellen  

Industrie -  / Gewerbegebiete  

Wunschlinien  

http://www.openstreetmap.org/
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5.3 Radroutenne tz 

Abgeleitet aus dem Wunschliniennetz orientieren sich die Radverkehrsrouten an 
den stadt - , siedlungs-  und verkehrsnetzstrukturellen Rahmenbedingungen in der 
Gemeinde Neuenhagen. Dabei untergliedert sich das Radroutennetz in folgende 
Hierarchieebenen  2: 

1. Hauptradrouten  

Diese Hauptverbindungen gewährleisten die zentralen gesamtstädtischen 
Verknüpfungen zwischen dem Zentrum und den zentralen Wohngebieten , 
wichtigen Zielclustern innerhalb des Gemeindegebietes und Zielen im Umland. 
Die Hauptradrouen beinhalten  im Wesentlichen die Alltagsradverbindungen 
IR III und AR III gemäß der Richtlinien für die integrierte Netzgestaltung 
(FGSV, 2008) sowie die Radroute Historische Stadtkerne . 

2. Nebenrouten  

Die Nebenrouten fungieren als Ergänzungs verbindungen. Sie dienen der E r-
gänzung bzw. Verknüpfung des Hauptroutennetzes und sind entsprechend 
auf kleinräumigere Quelle -Ziel-Strukturen, Lückenschlüsse und Verbindungen 
mit geringerer Nachfrage ausgerichtet. Funktionell beinhalten sie im Wesen t-
lichen die Alltagsradverbindungen IR IV und AR IV gemäß der Richtlinien für 
die integrierte Netzgestaltung (FGSV, 2008). 

3. Nachbarschaftsnetz  

Unterhalb des ausgewiesenen Radroutennetzes dient das Nachbarschaft s-
netz der flächenhaften Fe inerschließung bzw. zur Sicherung der Erreichba r-
keit der Grundstücke (IR V gemäß RIN). Entsprechend gehören diesem alle 
angebauten Straßen sowie das gesamte vom Radverkehr befahrbare Weg e-
netz an. Eine gesonderte Ausweisung erfolgt nicht. Radverkehrsanlagen  sind 
hier in der Regel ebenfalls nicht erforderlich.  

In Anlage 2.1 ist das Haupt -  und Nebenroutennetz für die Gemeinde Neuenhagen 
bei Berlin  zusammenfassend dargestellt.  

Eine Vielzahl wichtige Verbindungen  des Radverkehrs verlaufen parallel zum Kfz -
Verkehr entlang der Hauptverkehrsstraßen. Diese bilden häufig die direktesten 
Fahrtmöglichkeiten. Hinzu kommen die Bündelungseffekte im Bereich der 
Bahnquerungen.  

Für verschiedene Relationen existieren jedoch abseits der Hauptverkehrsstraßen 
wichtige Parallel verbindungen für den Radverkehr. So bildet beispielsweise die 
Ernst -Thälmann -Straße eine wichtige Alternative zur stark belegten Hauptstraße. 

                                            

2  IR = innerhalb bebauter Gebiete, AR = außerhalb bebauter Gebiete, II bis V = Verbindungsfunk-

tionsstufe (überregional, regional, nahräumig, kleinräumig) 
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Weitere Bedeutung gewinnt der Straßenzug durch die zusätzliche Anbindung der 
Gebiete südlich der Bahnstrecke über den Tunnel am S-Bahnhof bzw. den Goeth e-
weg.  

Auch für die Rudolf -Breitscheid -Allee existiert mit der Dahlwitzer Straße eine Para l-
lelroute im Nebennetz. Diese ermöglicht eine Direktverbindung zwischen Stern und 
dem Einsteingymnasium. Für Verbindungen zum S -Bahnhof Hoppegarten, welcher 
aufgrund der höheren Fahrtenanzahl und der räumlichen Nähe auch durch viele 
Neuenhagener genutzt wird, ist diese Alternativroute jedoch nicht attraktiv. Hier 
soll zukünftig eine Radverbindung auf der Trasse der ehemaligen Klein bahnstrecke 
Hoppegarten Ȁ Altlandsberg  als wichtige Alternativverbindung fungieren. Diese 
bindet im Osten auch den geplanten Schulcampus am Grusch eweg an das städt i-
sche Radverkehrsnetz an.  

Eine weitere Hauptradroute ergibt sich auf Basis des Verlaufes der  Radroute Hist o-
rische Stadtkerne entlang der Fichtestraße und des Grusch eweges.  

Generell sollte unabhängig von der Hierarchieebene (1 bis 3) eine gute Befahrbarkeit 
für den Radverkehr angestrebt werden. Angesichts der Netzbedeutung sind aller-
dings Maßnahm en im Haupt -  und Nebenstraßennetz zu priorisieren.  
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6 Grundsätze der Fuß -  und Radverkehrsförderung  
Nachfolgend wurden wesentliche grundsätzliche Aspekte der Fuß -  und Radver-
kehrsförderung zusammengefasst. Hierbei stehen beim Fußverkehr die infrastru k-
turelle n Mindestanforderungen im Vordergr und. Beim Radverkehr werden hin ge-
gen die unterschiedlichen Führungsformen dargestellt und erläutert.  

6.1 Fußverkehr  

In den Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) wird einleitend festg e-
halten: ʸįȘƖɫ˿ɫȵ ˿ɫǜ cɫȚ̷˿rf von Stadtstraßen müssen sich an Zielstellungen or i-
entieren, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Städte und 
Gemeinden ergeben und eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsa n-
ˈʟʿ̄ǉȐǪ Ɩɫ ǜǪɫ ŁȚʿƖȻǪɫʿƖ˿ɥ ̶ǪʿȊɿȘȵǪɫǔʺ (FGSV, 2006b)  

Für den Fußverkehr bedeutet dies, dass sich auf Gehwegen zwei Fußgänger *innen  
begegnen können sollen und dass zur Fahrbahn sowie zur Hauswand ein ausre i-
chender Sicherheitsabstand existiert. Als Regelbreite für den Seitenraum e rgibt sich 
damit gemäß den RASt 06 ein Maß von 2,50 m (FGSV, 2006b). Diese setzt sich aus 
dem Verkehrsraum (1,80 m) sowie den Sicherheitsräumen zur Fahrbahn (0,50 m) 
und zur Hauswand (0,20 m) zusammen.  

In den Empfehlungen für F ußverkehrsanlagen (EFA 2002) wird darüber hinaus 
festgehalten: ʸ½ǪʿȒɫȵǪʿ ƖȘˈ ˷Ǘʋ͉ ɥ ȒˈȚ ƖƻǪʿ ǪȒɫǪ ŁǪȒȚǪɫʿƖ˿ɥƻʿǪȒȚǪ Ȓɫ ȖǪȒɫǪʿ ƖɫȵǪƻƖu-
ȚǪɫ ŁȚʿƖȻǪ ƖȘˈ Ɩ˿ˈʿǪȒǉȐǪɫǜ Ɩɫ̖˿ˈǪȐǪɫǔʺ (FGSV, 2002) Ausgehend von dieser Mi n-
destbreite ist  oftm als jedoch ein deutlich höherer  Breitenbedarf gegeben. Dies b e-
trifft insbesondere Geschäftsstraße n sowie Abschnitte mit hohe n Fußverkehrsau f-
kommen.  In den Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen sind in Abhängigkeit von 
der Bebauungs -  und Verkehrsdichte sowie den Nutzungsanforderungen Orienti e-
rungswerte für die erforderlichen Breiten angegeben.  

Auch die Nutzungsanforderungen mobilitätseingeschränkter Verkehrsteilnehmer 
sind bei der Dimensionierung der Gehwege zu berücksichtigen. So erhöht sich  bei-
spielsweise gemäß den Hinweisen für Barrierefreie Verkehrsanlagen, (H BVA (FGSV, 
2011)) der Breitenbedarf im Seitenraum für den Begegnungsfall zweier Rollstühle 
auf 2,70 m.  

Generell darf entsprechend des Diskriminierungsverbotes im Artikel  3 Absatz 3 des 
Grundgesetzes niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dies 
ɥ˿ˈˈ Ȓɥ ĳƖȐɥǪɫ ǜǪʿ ŲǪʿȖǪȐʿˈʿƖ˿ɥȵǪˈȚƖȘȚ˿ɫȵ ǜ˿ʿǉȐ ǪȒɫ ʸYǪˈȒȵɫ Ȋ̄ʿ ĂȘȘǪʺ ƻ̷̖ǔ ǪȒɫǪ 
barrierefreie Gestaltung berücksichtigt werden.  

Barrierefreiheit wird dabei im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen (B e-
hindertengleichstellungsgesetz -  BGG) im § 4 wie folgt definiert: ʸGƖʿʿȒǪʿǪȊʿǪȒ ˈȒɫǜ 
bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchsgegenstände, 
Systeme der Informationsverarbeitung, akustische  und visuelle Informationsque l-
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len und Kommunikationseinrichtungen sowie andere gestaltete Lebensbereiche, 
wenn sie für behinderte Menschen in der allgemein üblichen Weise, ohne besond e-
re Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzba ʿ ˈȒɫǜǔʺ 
(Bundesrepublik Deutschland, 2007)   

 

 

Abb. 22 Zonierung von Seitenräumen  

Entsprechend sind im Rahmen von Um - , Aus-  und Neubauvorhaben die Zielste l-
Ș˿ɫȵǪɫ ǜǪʿ GƖʿʿȒǪʿǪȊʿǪȒȐǪȒȚ ˈɿ̷ȒǪ ǜǪˈ ʸYǪˈȒȵɫ Ȋ̄ʿ ĂȘȘǪʺ- konsequent zu berücksic h-
tigen. Gemäß Handbuch für barrierefreie Verkehrsanlagen (H BVA (FGSV, 2011)) 
sind dabei für barrierefreie Räume folgende Grundfunktionen zu beachten:  

-  Zonierung (siehe Abb. 22): Trennung öffentlicher Räume in einbau -  und hinde r-
nisfreie Bereiche für die Fortbewegung und Bereiche für den Aufenthalt, für 
Möblierung, das Abstellen von Fahrzeugen, Pfosten und Masten sowie Begr ü-
nung  

-  Nivellierung: Gewährleistung möglichst stufenloser Übergänge, generelle Ve r-
meidung von Kanten über 3 cm Höhe  

-  Linierung: (taktile Linienführung) Vorhandensein von Leitlinien für die Orienti e-
rung und Gewährleistung einer durchgängigen Ertastbarkeit  

-  Kontrastierung: Visuell, taktil und ak ustisch kontrastierte Gestaltung des Ve r-
kehrsraumes, Gewährleistung einer visuellen und taktilen Leit -  und Warnfun k-
tion  
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Abb. 23:  Einsatzbereiche von Überquerungsanlagen an 2-streifigen Straßen gemäß RASt  

 Datenquelle: (FGSV, 2006b) 

Die Einsatzbereiche für verschiedene Arten von Überquerungsanalgen sind in den 
Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen RASt 06 (FGSV, 2006b) zusammeng e-
fasst. Maßgebend sind dabei die Verkehrsau fkommen im Kfz -  und Fußverkehr s o-
wie die zulässige Höchstgeschwindigkeit (siehe Abb. 23). Ergänzend wird allerdings 
in den RASt 06  festgehalten: ʸŠƻǪʿʲ˿Ǫʿ˿ɫȵˈƖɫȘƖȵǪɫ ˈȒɫǜ ˿ɫƖƻȐƟɫȵȒȵ ̶ɿɫ ǜǪɫ Ge-
lastungen sinnvoll und zu empfehlen, wenn regelmäßig mit schutzbedürftigen 
¦˿ȻȵƟɫȵǪʿɫǗ ̷ȒǪ ̖ǔ Gǔ îȒɫǜǪʿɫ ˿ɫǜ ƟȘȚǪʿǪɫ þǪɫˈǉȐǪɫ ̖˿ ʿǪǉȐɫǪɫ ȒˈȚǔʺ (FGSV, 2006b) 

Darüber hinaus werden in den Richtlinien weitere Einsatzkriterien festgehalten. Für 
die Anlage von Fußgängerüberwegen sind zusätzlich die Vorgaben der Richtlinien 
für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen ( R-FGÜ (BMVBW, 2001)) 
zu berücksichtigen.  

6.2 Radverkehr  

Für die Führung des Radverkehrs kommen drei grundsä tzliche Prinzipien in Frage. 
So kann der Radverkehr gemischt mit dem Kfz -Verkehr auf der Fahrbahn, teilsep a-
riert oder separiert vom Kfz -Verkehr geführt werden.  

Die Notwendigkeit von Radverkehrsanlagen leitet sich aus dem vom Kfz -Verkehr 
verursachten Gefäh rdungspotenzial für den Radverkehr ab. Entscheidende Ken n-
größen hierfür bilden gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (FGSV, 
2010) das Kfz-Verkehrsaufkommen und das Geschwindigkeitsniveau. In Abb. 24 
sind die Regeleinsatzbereiche für die einzelnen Führungsprinzipien dargestellt. Zw i-
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schen diesen bestehen keine harten Grenzen, sondern ein fließender Übergang. Das 
Nomogramm dient der Vorauswahl. Anschließend ist die Realisierbarkeit de s Füh-
rungsprinzips im Rahmen eines Vergleiches der geeigneten Führungsformen zu 
prüfen. In begründeten Fällen (starke Steigung, starker / schwacher Schwerverkehr, 
große Fahrbahnbreiten, unübersichtliche Linienführung) kann von den Entsche i-
dungskriterien au ch abgewichen werden.  
 

 

Abb. 24:  Regeleinsatzbereiche von Radverkehrsanlagen gemäß ERA  

 Datenquelle: (FGSV, 2010) 

Die verschiedenen Möglichkeiten der Radverkehrsführung sind in Tab. 1 zusam-
mengefasst und unterscheiden sich neben dem Grad der Separation zusätzlich hi n-
sichtlich ihrer Einordnung im Straßenraum. So ist eine Führung im Bereich der 
Fahrbahn, auf gesonderten Flächen oder gemeinsam mit dem Fußverkehr mög lich.  

Je nach Führungsform bestehen unterschiedliche Vor -  und Nachteile. Grundsätzlich 
handelt es sich jedoch um gleichberechtigte Instrumente zur Förderung des Ra d-
verkehrs, welche gezielt entsprechend ihrer Stärken eingesetzt und sachgerecht 
gestaltet we rden sollten. Es bedarf örtlich angepasster Lösungen bei denen anl a-
gentypische Defizite gezielt vermieden werden. Eine Addition von Minimalbreiten 
sollte dabei nicht erfolgen, sondern das Regelmaß angestrebt werden.  

Darüber hinaus ist auf die Kontinuität der Radverkehrsführung zu achten. Engste l-
len, Knotenpunkte und Problembereiche sollten möglichst nicht ausgeklammert 
werden.  
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Tab. 1: Führungsformen des R adverkehrs  
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Die Radverkehrsanlagen auf der Fahrbahn (Nr.  ¢ und £ in Tab. 1) eignen sich vor al-
lem in Bereichen mit vielfältigen Nutzungsüberlagerungen, einer Vielzahl von Ein -  
und Ausfahrten bzw. hohen Fußverkehrsau fkommen. Durch die Führung im Sich t-
feld des Kfz -Verkehrs wird in der Regel ein hohes Sicherheitsniveau erreicht. Von 
zentraler Bedeutung ist dabei die Gewährleistung eines ausreichenden Sicherheit s-
abstandes zu parkenden Fahrzeugen (Sicherheitstrennstreifen  0,50 Ȁ 0,75 m). Es 
bestehen gute Rahmenbedingungen für eine direkte Radverkehrsführung an Kn o-
tenpunkten. Bei der Umsetzung bedarf es einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit, 
um eine möglichst breite Akzeptanz erreichen zu können.  

Haupteinsatzbereich für Führungsformen im Seitenraum  (Nr. ¥ bis  ̈in Tab. 1) bil-
den vor allem hoch belastete Straßen mit geringen Nutzungsüberlagerungen mit 
dem Fußverkehr und möglichst wenigen, hochbelegten Ein -  und Ausfahrten. Bei 
Radwegen ist vor allem auf eine sichere Führung an Knotenpunkten, Einmündu n-
gen sowie Ein-  und Ausfahrten zu achten.  

Nicht benutzungspflichtige Radwege  (ohne Schild siehe Nr. ¥ in Tab. 1) sind keine 
Radwege zweiter Klass e. Für diese gelten die gleich en Qualitätsanforderungen, wie 
für benutzungspflichtige Radwege (siehe Nr. ¦ in Tab. 1). Zur Fahrbahn und zum 
Parken hin ist jeweils ein Sicherheitstrennstreifen (0,50 -  0,75 m) vorzusehen. Als 
Abgrenzung zum Gehweg genügt ein anforderungsgerecht ausgeführter Begre n-
zungsstreifen (taktil und visuell erkennbar), welcher der lichten Breite des Gehw e-
ges zugeordnet ist.  

Eine gemeinsame Führung von Fuß -  und Radverkehr  ist innerorts (siehe Nr . § und 
 ̈in Tab. 1) nur dort vertretbar, wo eine geringe Netzbedeutung und Aufenthalt s-

funktion existieren. Darüber hinaus sind in den Empfehlungen für Radverkehrsa n-
lagen (FGSV, 2010) verschiedene Ausschlusskriterien und in Abhängigkeit von der 
Breite Einsatzgrenzen (z. B. max. 80 Fußgänger und Radfahrer in der Spitzenstunde 
bei einer Breite von 2,50 m) festgehalten. Auch hier ist eine sichere Führung an 
Knotenpunkten von zentraler Bedeut ung.  

Eine Sonderform bilden einseitige straßenbegleitende Zweirichtungsradwege . Wäh-
rend diese außerorts die Regellösung darstellen, sollen sie gemäß Verwaltungsvo r-
schrift zur Straßenverkehrsordnung (Bundesrepublik Deutschl and, 2001 zuletzt 
geändert 2017) innerorts nur im begründeten Ausnahmefall zur Anwendung ko m-
men. Zudem sollten derartige Radverkehrslösungen ausschließlich in Form eines 
zusätzlichen nichtbenutzungspflichtigen Angebotes (nichtbenutzungspflichtiger 
Radweg ɿǜǪʿ ½ǪȐ̷Ǫȵ ʸĳƖǜ ȊʿǪȒʺʤ ̶ɿʿȵǪˈǪȐǪɫ ̷ǪʿǜǪɫǔ ÊȒɫȚǪʿȵʿ˿ɫǜ ȐȒǪʿȊ̄ʿ ƻȒȘǜǪɫ 
die innerorts deutlich erhöhten Konfliktpotenziale mit dem Fußverkehr sowie an 
Knotenpunkten bzw. Ein -  und Ausfahren. Aktuelle Untersuchungen zeigen, dass 
das Unfallrisiko legal bzw. il legal linksfahrender Radfahrer doppelt bis viermal so 
hoch ist, wie das von in Fahrtrichtung rechts Rad fahrenden (PGV-Alrutz, 2015). 

Der Haupteinsatzbereich des Mischverkehrs auf der Fahrbahn  (siehe Nr. ¡ in Tab. 1) 
liegt in Arealen mit geringen Verkehrsaufkommen und zumeist Niedriggeschwi n-
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digkeitsniveau, vorrangig im Anlieger -  und Nebenstraßennetz. Prinzipiell besteht 
auch im Haupt -  und Erschließungsstraßennetz die Möglichkeit, durch e ine Absen-
kung des zulässigen Geschwindigkeitsniveaus, die Rahmenbedingungen für die 
gemeinsame Nutzung der Fahrbahn durch den Kfz -  und Radverkehr zu verbessern. 
Allerdings ist eine derartige Absenkung, nur dann umsetzbar, wenn trotz Bedarf 
(siehe Tab. 1) eine gesonderte Radverkehrsführung nicht umsetzbar ist bzw. kein 
verkehrssicherer Verkehrsablauf gewährleistet werden kann.  

Für wichtige Hauptachsen des Radverkehrs bilden Fahrradstraßen  (siehe Nr. ¤ in 
Tab. 1) ein weiteres Element der Radverkehrsförderung. Diese sind per Definition 
erst einmal dem Radverkehr vorbehalten. Die Einrichtung von Fahrradstraßen ist 
möglich, wo der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart bildet oder alsbald als 
solche zu erwarten ist. Anderer Fahrzeugverkehr kann bei Bedarf mittels Zusatzze i-
chen zugelassen werden. Eine Unterbindung von Kfz -Durchgangsverkehren mittels 
verkehrsorganisatorischer oder baulicher Maßnahmen (verschränkte Einbahnstr a-
ßen, Diagonalsperre etc.) ist jedoch zu empfehlen.  

Für Bereiche, in denen eine Separation oder Teilseparation des Radverkehrs erfo r-
derlich wäre, diese aufgrund zu geringer Flächenverfügbarkeiten jedoch nicht u m-
gesetzt werden kann, ist die Markierung einer sog . Piktogrammspur  denkbar. Hie r-
bei werden in regelmäßigen Abständen Radpiktogramme auf der Fahrbahn aufg e-
bracht. Neben der besseren Erkennbarkeit der Nutzung des Straßenraumes durch 
den Radverkehr ergeben sich vor allem in Konfliktbereichen mit dem ruhenden  
Verkehr Vorteile (größerer Abstand zu parkenden Fahrzeugen).  

Nichtbenutzungspflichtige Führungsformen (Nr. ¢, ¥ und § in Tab. 1) sind komb i-
nierbar. So kann beispielsweise parallel zu einem Schutzstreifen ein nicht benu t-
zungspflichtiger Radweg vorgesehen oder der Gehweg für den Radverkehr freig e-
geben werden. Damit wird den unterschiedlichen Nutzergruppen besser Rechnung 
getragen.  

Eine Benutzungspflicht sollte generell nur dort angeordnet werden, wo dies aus 
Gründen der Verkehrssicherheit und des Verkehrsablaufes tatsächlich erforderlich 
ist und  wo die Mindestanforderungen (Breite, Oberflächenbeschaffenheit, Konflik t-
arme Führung an Knotenpunkten) eingehalten sind.  

Aufgrund der anlagenbedingten Nutzungseinschränkungen  (Schrittgeschwindi g-
keit für den Radverkehr) sollte die Freigabe des Gehweges für den Radverkehr  (siehe 
Nr. § in Tab. 1) lediglich eine selten verwendete Sonderlösung bilden. Eine Ken n-
zeichnung nichtbenutzungspflic htiger Radverkehrsanlagen ist auch durch eine r e-
gelmäßige Markierung von Piktogrammen möglich.  
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7 Maßnahmenkonzept  
Aufbauend auf den Ergebnissen der Bestands -  und Konfliktanalyse (siehe Kapitel 3) 
sowie den aktue llen und zukünftigen planerisch -strategischen Nutzungsanford e-
rungen (siehe Kapitel 4 bis 6) wurden die notwendigen Maßnahmen für sichere 
Schul-  und Alltagswege unter besonderer Berücks ichtigung des Radverkehrs in der 
Gemeinde Neuenhagen erarbeitet. Diese untergliedern sich in folgende Themen-
schwerpunkte:  

Kapitel 7.1 Radverkehrsanlagen im Zuge von Hauptverkehrsstraßen  

Kapitel 7.2 Bauliche Maßnahmen  

Kapitel 7.3  Schaffung radverkehrstauglicher Fahrbahnoberflächen  

Kapitel 7.4  Verkehrsorganisatorische Maßnahmen  

Kapitel 7.5  Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr  

Kapitel 7.6  weitere gezielte Maßnahmen im Umfeld der Grundschulen  

Kapitel 7.7  Verbesserung der Radabstellmöglichkeiten  

Kapitel 0    
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Verbesserung der  Querungsmöglichkeiten 

Kapitel 7.9 Maßnahmen zur Reduzierung punktueller Konfliktstellen  

Kapitel 7.10 Sonstige Maßnahmen  / Systematische Förderung  

Nachfolgend werden die wesentlichen Rahmenbedingungen und Zielstellungen für 
die einzelnen Themenfelder erläutert. Eine Gesamtmaßnahmenübersicht findet sich 
als in den Anlagen 2.2 (Übersichtskarte) und 2.3 (Maßnahmentabelle). Die Priorisi e-
rung der Maßna hmen wird in Kapitel 8 erläutert.  

Generell ist hierbei zu berücksichtigen, dass gemäß Rechtsprechung des Bunde s-
verwaltungsgerichtes (B VerwG 3 C 32.09 VGH 2 A 2307/07 vom 23. September 
2010) ein Handlungserfordernis aus Gründen  der Verkehrssicherheit bereits dann 
vorliegt, wenn ʸǽǪȒɫǪ ȖɿɫȖʿǪȚǪ ½ǪȊƖȐʿ ƻǪˈȚǪȐȚǗ ǜȒǪ ˈȒǉȐ Ɩ˿ˈ ǜǪɫ ƻǪˈɿɫǜǪʿǪɫ ʄʿȚȘi-
ǉȐǪɫ ŲǪʿȐƟȘȚɫȒˈˈǪɫ ǪʿȵȒƻȚǔʺ (BVerwG, 23.09.2010) 

7.1 Radverkehrsanlagen im Zuge von Hauptverkehrsstraßen   

Im Zuge vieler innerörtlicher Hauptverkehrsstraßen existieren trotz hoher Kfz -
Verkehrsaufkommen aktuell keine sicheren Anlagen für den Radverkehr. Vielerorts 
ist angesichts der Kfz -Verkehrsaufkommen gemäß den Empfehlungen für Radve r-
kehrsanlagen (FGSV, 2010) eigentlich eine Teilseparation des Radverkehrs erforde r-
lich (siehe Kapitel  6.2).  

Aufgrund der fehlenden Radverkehrsangebote ergeben sich verschiedene Konfli k-
te . Einerseits mit dem Fußverkehr durch die zuge lassene oder unzulässige Mitb e-
nutzung der Seitenbereiche , andererseits mit dem Kfz -Verkehr auf der Fahrbahn 
sowie an Knotenpunkten bzw. Ein -  und Ausfahrten. Problematisch ist dabei teilwe i-
se auch die fehlende Wahrnehmung des Radverkehrs im Straßenraum.  

Ziel für die kommenden Jahre sollte es sein, moderne Radverkehrsanlagen und ein 
attraktives Radverkehrssystem zu schaffen. Dabei ist die Erhöhung der Verkehrss i-
cherheit von besonderer Bedeutung. Gleichzeitig sollen Nutzungskonflikte mit dem 
Fußverkehr abgeba ut werden.  

Nachfolgend werden die Rahmenbedingungen und Handlungsoptionen für die 
Schaffung von Radverkehrsanlagen im Zuge des Hauptstraßennetzes erläutert.  

7.1.1 Hauptstraße  

In der Hauptstraße existiert aktuell eine Nutzungsfreigabe der Gehwege für den 
Radverkehr. Angesichts der geringen Seitenraumbreiten  (siehe Abb. 25) sowie der 
hohen Bedeutung des Straßenzuges sowohl für den Fuß -  als auch für den Radve r-
kehr ist diese Doppelnutzung kritisch  einzuschätzen . Eine gesonderte Führung für 
den Radverkehr wäre sinnvoll.  
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Abb. 25 Bestandssituation Hauptstraße  

Allerdings ist diese im aktuellen Straßenraum nicht umsetzbar. Die bestehende 
Fahrbahn ist für eine Markierung von Schutzstreifen nicht ausreich end breit. Pe r-
spekti visch sind zur Verbesserung der Radverkehrsführung folgende Maßnahmen 
zu empfehlen:  

ü Kurzfristi g sollten die Nutzungsmöglichkeiten der Fahrbahn gestärkt werden. 
Hierzu ist eine durchgehende Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindi g-
keit auf 30 km/h zu empfehlen (siehe hierzu auch Kapitel 7.4.6).  

ü Gleichzeitig bedarf es einer Stärkung der Parallel -  / Alternativverbindungen zur 
Hauptstraße für den Radverkehr. Vor allem die Ernst -Thälmann -Straße ist da-
für geeign et , einen Teil der Verbindungsfunktionen zu übernehmen. Dies ist a l-
lerdings nur möglich, wenn dort radverkehrstaugliche Oberflächen geschaffen 
werden  (siehe Kapitel 7.3).  

ü Mittel -bis langfristig sind die Möglichkeiten einer komp lexen Umgestaltung des 
Straßenraumes einschließlich einer Schaffung durchgehender Radverkehrsa n-
lagen zu prü fen. Angesichts der vielfältigen Nutzungen sowie des vorhandenen 
Baumbestandes ist mit einem schwierigen Abwägungsprozess zu rechnen.  

Mit der Umsetz ung der drei Maßnahmenbausteine ist schrittweise eine Verbess e-
rung der Rahmenbedingungen für eine der zentralen Hauptachsen des Radve r-
kehrs in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin möglich.  

7.1.2 Lindenstraße  

Die Lindenstraße bildet eine wichtige Querverbindung zw ischen Hönower Chau ssee 
und Rudolf -Breitscheid -Allee. Zudem nimmt  sie wichtige Bündelungsfunktionen für 
die angrenzenden Wohnbereiche  war. Dies gilt auch für den Radverkehr.  

Die Verkehrsaufkommen bewegen sich im Grenzbereich zur Teilseparation. Ang e-
sichts der unmittelbaren Nähe zum Einstein -Gymnasium und der damit verbund e-
nen Funktionen als Schulweg ist in der Lindenstraße die Anlage von Radverkehr s-
anlagen zu empfehlen.  
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Abb. 26 Bestandssituation Lindenstraße  

Der Straßenraum der L indenstraße ist durch zwei jeweils ca. 5,00 m breite Ric h-
tungsfahrbahnen sowie einen dichten Baumbestand gekennzeichnet (siehe Abb. 26 
und Abb. 27). Die Fahrbahnflächen für d en Kfz-Verkehr sind damit deutlich breiter 
als notwendig.  

Die bestehenden Flächenreserven sollten für die Markierung von Schutzstreifen 
verwendet werden  (siehe Abb. 28). Für diese ist  eine Breite von 1,75 m zu empf eh-
len, um einen ausreichenden Überholabstand zu gewährleisten. G rundsätzlich ist 
gemäß den  Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen die Gesamtfahrbahnbreite 
von 5,00 m ausreichend, um ein regelkonformes Nebeneinanderfahren von Lkw / 
Bus und Radverkehr z u gewährleisten.  

Voraussetzung für die Markierung der Schutzstreifen ist, dass eine ausreichende 
Oberflächenqualität der Fahrbahn geschaffen wird. Hier besteht insbesondere in 
den südlichen Teilabschnitten dringender Handlungsbedarf.  
 

 
Abb. 27 Querschnitt Lindenstraße -  Bestand  
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Abb. 28 Querschnitt Lindenstraße  -  Umgestaltungsvorschlag  

Im Vergleich zum Mischverkehr -  ohne Radverkehrsangebot -  bilden die Schut z-
streifen eine deutliche Verbesserung. Durch diese  wird die Wahrnehmung und A k-
zeptanz des Radverkehrs im Straßenraum wesentlich erhöht. Für den Kfz -Verkehr 
entstehen keine Einschränkungen, da auch bisher der Abschnitt ohnehin nur ei n-
spurig genutzt wird.  

7.1.3 Schöneicher Straße  

In der Schöneicher Straße darf d er Radverkehr in beiden Fahrtrichtungen den Se i-
tenbereich mitnutzen. Die Gehwege sind freigegeben. Dies ist nicht optimal, aber 
angesichts der geringeren Nutzungsintensivität deutlich weniger kritisch , als in der 
Hauptstraße. Angesichts des Baumbestandes s ind andere Lösungen nicht umset z-
bar.  

Im Zufahrtbereich zum Rosa -Luxemburg -Damm wird der Radverkehr in Richtung 
Ortsmitte bereits ca. 70 m vor dem Knotenpunkt auf die Fahrbahn überführt (siehe 
Abb. 29). Dies ist zur Minimierung der Konflikte beim Linksabbiegen in Richtung 
Ortsmitte generell zielführend. Allerdings wäre es sinnvoll , durch die Markierung e i-
nes Schutzstreifens bis an den Knotenpunkt heran, die Radverkehrsführung, zu 
vervollständigen.  
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Abb. 29 Bestandssituation Schöneicher Straße  

Darüber hinaus ist eine Anpassung der Überleitung auf die Fahrbahn zu empfehlen. 
Hierzu sollte die bestehende Sperrfläche baulich gesichert werden. Ergänzend ist 
ein vorheriges heranschwenken der Nebenfl ächen an die Fahrbahn und eine 
Bordabsenkung senkrecht zur Fahrlinie zu empfehlen.   

7.2 Bauliche Maßnahmen  

7.2.1 Straßenbegleitende Radwege außerorts  

Im Außerortsbereich ergibt sich gemäß den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen 
(FGSV, 2010) die Notwendigkeit von Radverkehrsanlagen aus der Entwurfsklasse 
der Straße und den Verkehrsaufkommen. Für verkehrswichtige Straßen ist bei e i-
ner zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h ein gesondertes Radverkehr s-
angebot in der Regel ab einem Ver kehrsaufkommen von ca. 2.500 Kfz/24h oder bei 
einer besonderen Bedeutung im Radverkehrsnetz sinnvoll. Weitere besondere 
Gründe können sich aus dem Schülerverkehr oder besonderem Freizeitverkehr e r-
geben.  

Ein gesondertes straßenbegleitendes Radverkehrsangeb ot ist bereits für die Ve r-
bindung zwischen Neuenhagen und Altlandsberg sowie entlang der Schöneicher 
Straße bis zur B 1 / B 5 bzw. darüber hinaus bis in den Nachbarort Schöneiche  vor-
handen . Die Tangentialverbindung entlang der Bundesstraße verfügt hingegen  
über kein Radverkehrsangebot. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Für die 
Bewohner*innen der Gemeinde Neuenhagen ist dabei insbesondere der Teila b-
schnitt zwischen Kolonie Fredersdorf und dem Gewerbegebiet Vogelsdorf Ost bzw. 
zur Gemeinde Rüdersdorf b ei Berlin wichtig. Bisher sind diese nur mit einem U m-
weg über Fredersdorf -Vogelsdorf erreichbar.  

Weiterer Handlungsbedarf im Außerortsbereich besteht im Norden des Gemeind e-
gebietes. Im Verlauf der Hönower Chaussee (L 338) bedarf es eines Lückenschlusses 
für den lediglich ca. 850 m langen Verbindungsabschnitt zwischen Neuenhagen 
und Hönow. Hierzu laufen bereits konkrete Planungen.  
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7.2.2 Netzergänzungen  

Mit der Bahnstrecke Berlin -  Küstrin verläuft eine maßgebende Barriere zentral 
durch das Neuenhagener Gemeindeg ebiet. An den bestehenden Querungsstellen 
bündelt und überlagert sich die Verkehrsnachfrage. Daraus ergeben sich vor allem 
im Bereich der Hauptstraße Konflikte, welche speziell im Schülerverkehr dazu be i-
tragen, dass Austauschbeziehungen über die Bahnstreck e hinweg nicht mit dem 
Fahrrad zurückgelegt werden.  

Entsprechend wäre eine Erhöhung der Durchlässigkeit der Bahnstrecke für den 
Fuß-  und Radverkehr sinnvoll. Dies betrifft vor allem den Bereich östlich der Haup t-
straße. Hier sollten die Möglichkeiten zur S chaffung einer weiteren Querung der 
Bahnstrecke zwischen Ziegelstraße und Hildesheimer Straße geprüft werden. Mit 
einer entsprechenden Verbindung würde auch die Erreichbarkeit des geplanten 
Schulcampus am Gruscheweg aus den südlichen Stadtgebieten per Rad deutlich 
verbessert werden.  

Parallel bedarf es auch für die Anbindung der westlich gelegenen Wohnbereiche e i-
ner verbesserten Anbindung des neuen Schulstandortes sowie der unweit entfernt 
geplanten Einzelhandelseinrichtungen an der Carl -Schmäcke-Straße. Hierfür soll 
eine Radwegverbindung auf der ehemaligen Kleinbahntrasse Hoppega rten -  Alt-
landsberg entstehen. Dies bietet gleichzeitig eine attraktive Parallelverbindung zur 
stark befahrenen Carl -Schmäcke-Straße / Rudolf -Breitscheid -Allee. Es entsteht e i-
ne direkte Verbindung zum S -Bahnhof Hoppegarten.  

Bei der Anlage der neuen Radwegverbindung zwischen Gruscheweg und Hopp e-
garten ist eine attraktive und sichere Gestaltung der Querungsstellen von zentraler 
Bedeutung. Gegenüber der Hauptstraße und dem Sankt -Georgs-Weg bedarf es im 
Sinne einer Radschnellverbindung einer gleichberechtigten Anbindung, welche g e-
ringe Wartezeiten gewährleistet. Gegenüber der Landhausstraße und dem Str a-
ßenzug Am Friedhof sollte möglichst eine Bevorrechtigung erfolgen.  

In Verlängerung de r Eisenbahnstraße ist nördlich parallel zur Bahnstrecke eine Ve r-
bindung bis zur Rathausstraße gegeben. Allerdings ist für den Teilabschnitt wes t-
lich der Pestalozzistraße die öffentliche Widmung der Wegeverbindung nur 
schlecht erkennbar. Perspektivisch soll te eine Aufwertung der entsprechenden 
Wegeverbindung vorgesehen werden.  

7.2.3 Knotenpunkt gestaltung  

Im Rahmen des Umbaus und der Sanierung von Knotenpunkten im Gemeindeg e-
biet sollte generell auf eine eindeutige und gut erkennbare Verkehrsführung und 
Vorfahrtreg elung geachtet werden. Begreifbarkeit bedeutet Sicherheit. Die Nu t-
zungsanforderungen aller Verkehrsteilnehmer sind zu berücksichtigen. Der Ra d-
verkehr sollte im Sichtfeld des Kfz -Verkehrs geführt werden. Zudem bedarf es s i-
cherer Querungsmöglichkeiten sowohl  für den Rad -  als auch für den Fußverkehr.  
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Im Bestand sind an verschiedenen Knotenpunkten in der Gemeinde Neuenhagen 
bei Berlin erhöhte Konfliktpotenziale für den Fuß -  und Radverkehr zu verzeichnen. 
Um diese zu reduzieren , sind folgende Maßnahmen sinnvoll:  

ü Carl-Schmäcke-Straße / Gruscheweg / Am Krankenhaus  

Bisher existiert am östlichen Ortseingang der Carl -Schmäcke-Straße keine si-
chere Querungsmöglichkeit. Im Rahmen der Neuanbindung des Gruscheweges 
ist der Umbau des Knotenpunktes zum Kreisverkehr geplant.  In diesem Zu-
sammenhang sollte im westlichen Knotenpunktarm eine Querungshilfe eing e-
richtet und eine Gehwegverbindung zum Straßenzug Am Krankenhaus gescha f-
fen werden.  

ü Rosa-Luxemburg -Damm / Schöneicher Straße  

Kurzfristig ist in der Zufahrt aus der Schöneic her Straße der Einbau einer Mitt e-
linsel geplant. Diese soll dazu beitragen, die Q uerungssicherheit zu erhöhen.  

Angesichts der Eckverkehrsbeziehungen ist mittel -  bis langfristig die Umgesta l-
tung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehr anzustreben. Hierbei sollte der 
der Radverkehr jeweils vor dem Knotenpunkt auf die Fahrbahn überführt und 
die Kreisfahrbahn gemeinsam mit dem Kfz -Verkehr genutzt werden. Nach a k-
tuellem Wissensstand bildet der Mischverkehr auf der Kreisfahrbahn die s i-
cherste Form der Radverkehr sführung, auch bei hohen Belastungen (GDV, 
2012).  

Für den Fußverkehr sind Fußgängerüberwege anzulegen (siehe hierzu auch K a-
pitel 7.4.3). 

ü Rathausstraße / Annenstraße / Schulstraße  

Die bestehende Knotenpunktgestaltung als Minikreisverkehr trägt wesentlich 
zur Vereinfachung der schwierigen Anbindungssituation bei, welche sich aus der 
ungünstige Knotenpunktgeometrie ergibt. Im Vergleich zu einer abknickenden 
Vorfahrtregelung sind die Konf liktpotenziale deutlich geringer. Entsprechend 
sollte die Grundregelung beibehalten werden.  

Problematisch sind jedoch die in den nördlichen und südlichen Ausrundungsb e-
reichen existierenden Zusatzflächen außerhalb der Kreisfahrbahn  (siehe Abb. 30 
links), welche zur Gewährleistung der Schleppkurven größerer Fahrzeuge erfo r-
derlich sind. Diese bilden einen ungeordneten Bypass, welcher zukünftig ve r-
mieden werden sollte.  
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Abb. 30 Minikreisverkehr  Rathausstraße / Annenstraße / Schulstraße  

Um dies erreichen zu können , wurden verschiedene Varianten untersucht. Eine 
Reduzierung der Knotenpunktflächen ist ausschließlich bei einem  Abhängen 
von einem der vier Knotenpunktarme möglich. Als Vorzugsvariante ist stattde s-
sen die Anpassung der Form des Minikreisverkehrs an die Struktur des Knote n-
punktes zu empfehlen. Statt einer runden , sollte hierfür eine oval überfahrbare 
Mittelinsel zur Anwendung kommen (siehe Abb. 30 rechts ). Diese bezieht alle 
zum Abbiegen für große Fahrzeuge erforderlichen Flächen ein und schafft eine 
klare Vorfahrtregelung.  

Parallel sind in allen Knotenpunktarmen eine Querung sstelle vorzuhalten und 
möglichst mit Fußgängerüberwegen auszustatten (siehe Kapitel 7.4.3).  

ü Ernst -Thälmann -Straße / Rathausstraße / Am Rathaus / Am Friedhof  

Auch am Knotenpunkt Ernst -Thälmann -Straße / Rathausstraße / Am Rathaus / 
Am Friedhof sind weitläufige Knotenpunktflächen vorhan den. Diese sollten auf 
das Maß reduziert werden, welches tatsächlich zur Gewährleistung der Schlep p-
kurven erforderlich ist. Hierzu sind speziell vor dem Rathaus die Borde vorz u-
ziehen. Darüber hinaus sollte perspektivisch auch für diesen Knotenpunkt ein e 
Umgestaltung zum Minikreisverkehr  angestrebt werden . 

ü Schäferplatz / Fredersdorfer Straße  

Die Hauptprobleme am Knotenpunkt Schäferplatz / Fredersdorfer Straße liegen 
in der engen Knotenpunktgeometrie sowie der hohen Verkehrsnachfrage in den 
beiden Nebenarmen.  Es bestehen vielfältige Abbiegebeziehungen. Zudem ist 
aufgrund der Nähe zur Grundschule am Schwanenteich auch der Querungsb e-
darf gegeben.  

Im Sinne der Schaffung einer einfachen und verständlichen Knotenpunktreg e-
lung, einer Reduzierung der Fahrtgeschwindig keiten sowie der Komplexität des 
Knotenpunktes sollte auch hier die Umgestaltung zu einem Kreisverkehr bzw. 
Minikreisverkehr  erwogen werden. Sofern dieser umlaufend mit Fußgänge r-
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überwegen ausgestattet wird, kann die Umgestaltung auch wesentlich zur Ve r-
besserung der Rahmenbedingungen für den Fußverkehr beitragen.  

ü Rosa-Luxemburg -Damm / Wiesenstraße  

Zur Minimierung der bestehenden Probleme und Konflikte bestehen bereits 
konkrete Planungen. Diese beinhalten den Bau einer zusätzlichen Mittelinsel im 
südöstliche n Knotenpunktarm sowie die Schaffung gesonderter Aufstellflächen 
für die Zufahrt zum Gewerbestandort östlich des Rosa -Luxemburg -Dammes. 

Zusätzlich ist eine Roteinfärbung der Furt über die Wiesenstraße sowie eine 
Verbesserung der Sichtbedingungen auf der We stseite zu empfehlen.  

ü Schöneicher Straße / Dorfstraße  

Aufgrund der spitzwinkligen Knotenpunktgeometrie ergibt sich am Knote n-
punkt Schöneicher Straße / Dorfstraße ein überbreiter Einmündungsbereich. 
Gleichzeitig sind die Sichtbedingungen nicht optimal. Insbesondere für den qu e-
renden Fuß -  und Radverkehr ergeben sich daraus Einschränkungen.  

Zur Reduzierung der Konflikte sollte die Anbindung der Dorfstraße abgekröpft 
(rechtwinklig an die Schöneicher Straße angebunden) werden. Parallel ist eine 
Reduzierung der  Einmündungsbreite sowie eine Umgestaltung zur Gehwe g-
überfahrt zu empfehlen.  

ü Lindenstr aße / Hohe Allee / Grüne Aue  

Durch die weitläufigen Knotenpunktflächen sind die Querungsbedingungen 
eingeschränkt . Diese gilt es zukünftig zu verbessern.  

Die konkreten Realisierungsmöglichkeiten sind im Rahmen weiterführender Unte r-
suchungen jeweils im Einzelfall zu überprüfen.  

7.2.4 Straßenraumgestaltung  

Im Hauptstraßennetz, wie auch im Verlauf der Erschließungs -  und Anliegerstraßen 
ist eine städtebauliche Gestaltung der Stra ßenräume notwendig, welche sich an den 
Vorgaben der Richtlinien für d ie Anlage von Stadtstraßen RASt (FGSV, 2006b) aus-
richtet . In diesen wird einleitend festgehalten:  

ʸįȘƖɫ˿ɫȵ ˿ɫǜ cɫȚ̷˿ʿȊ ̶ɿɫ ŁȚƖǜȚˈȚʿƖȻǪɫ ɥ̄ˈˈǪɫ ˈȒǉȐ Ɩɫ ƌȒǪȘˈȚǪȘlungen orientieren, 
die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Städte und Gemeinden 
ergeben und eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den 
Straßenraum verfolgen. Dabei wird es vielfach Ȁ vor allem in Innenstädten Ȁ not-
wendig sein, die Menge des motorisierten Individualverkehrs oder zumindest die 
Ansprüche an Geschwindigkeit und Komfort zu reduzieren und den Fußgänger -  
˿ɫǜ ĳƖǜ̶ǪʿȖǪȐʿ ˈɿ̷ȒǪ ǜǪɫ ʄȊȊǪɫȚȘȒǉȐǪɫ įǪʿˈɿɫǪɫ̶ǪʿȖǪȐʿ ̖˿ ȊʄʿǜǪʿɫǔʺ (FGSV, 
2006 b) 

Die Bestandssituation in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin wird diesen kompl e-
xen Nutzungs -  und Gestaltungsanforderungen nicht durchgängig gerecht.  
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Bei der zukünftigen Straßenraumgestaltung sollten die Flächen für den fließenden 
Kfz-Verkehr auf das t atsächlich notwendige Maß reduziert werden. Parallel bedarf 
es einer Abwägung mit den Nutzungsanforderungen im Seitenraum sowie von 
Fuß-  und Radverkehr bzw. ÖPNV. Bei Flächenkonkurrenzen sind Kompromissl ö-
sungen zu entwickeln, welche allen Nutzungsanforderu ngen gerecht werden und 
nicht einseitig zu Gunsten des Kfz -Verkehrs erfolgen.  

Vor allem im Erschließungs -  und Nebenstraßennetz bedarf es einer durchgehenden 
Berücksichtigung der Nutzungsanforderungen des Fuß -  und Radverkehrs. Die 
Straßenraumgestaltung muss  sich hier an den Zielstellungen der Verkehrsberuh i-
gungen orientieren. Damit können die Wohnqualität erhöht und die Straßenräume 
als Orte für Aufenthalt und Kommunikation gestärkt werden. Nachfolgende Gesta l-
tungselemente könnten dabei u. a. angewendet werd en (siehe auch Abb. 31):  

- Aufpflasterungen / Fahrbahnanhebungen im Knotenpunktbereich  

- Einengungen / Gehwegvorstreckungen  

- Straßenraumbegrünung / Baumtore  

- Fahrgassenversatz / versetztes Parken  

- Ordnung / Abgrenzung der  Flächen für den ruhenden Verkehr  

- Materialdifferenzierung  

- weiche Bordkanten / ggf. Gestaltung als Mischverkehrsfläche  

- horizontale Verkehrszeichen (Wiederholung als Markierung auf der Fahrbahn)  
 

   

Abb. 31:  Beispiele für geschwind igkeitsdämpfende Maßnahmen  

Eine besondere Bedeutung hat die Gestaltung der Knotenpunkte. Hier bedarf es 
gestalterischer Maßnahmen zur Erhöhung der Aufmerksamkeit und damit zur R e-
duzierung von Konfliktpotenzialen. Parallel ergibt sich eine geschwindigkeitsd ämp-
fende Wirkung. Diese ist flächenhaft anzustreben und kann durch einen wiederke h-
renden Einsatz der Gestaltungselemente erreicht werden.  

Darüber hinaus ist im Rahmen anstehender Aus -  und Umbaumaßnahmen eine g e-
nerelle Umgestaltung der Zufahrten in das Neb ennetz zu Gehwegüberfahrten zu 
empfehlen (siehe Abb. 32). Dadurch wird die Bevorrechtigung des Fußverkehrs g e-
genüber den abbiegenden Kfz  besser verdeutlicht. Es ergeben sich positive Effekte 
hinsichtlich der Barrier efreiheit sowie der Verkehrssicherheit.  
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Abb. 32:  Beispiel Gehwegvorstreckung / Gehwegüberfahrt  

Für die bauliche Gestaltung von Gehwegüberfahrten gibt es verschiedene Möglic h-
keiten. Bewährt hat sich der Einsatz von Form -  bzw. Sinussteinen, welche für einen 
gleichmäßigen Übergang zwischen Fahrbahn -  und Gehwegniveau sorgen und eine 
vergleichsweise hohe Lagestabilität haben. Zudem verursachen sie beim Überfa h-
ren kaum zusätzlichen Lärm. Alternativ ist jedoch auch eine Anwendung von Geh-
wegüberfahrten ohne oder nur mit einem geringen Höhenversatz möglich.  

Besonders wichtig ist eine Schaffung von Geh wegüberfahrten an Einmündungen 
und Grundstückszufahrten mit einer hohen Nutzungsintensivität sowie vor allem 
bei einer parallelen Nutzung der Seitenräume durch den Radverkehr (höhere Ko n-
fliktgeschwindigkeiten). An diesen sollte im Vorgriff bis zur Umgestaltung zudem 
kurzfristig eine Roteinfärbung der Furten erfolgen.  

Weiter konkreter Handlungsbedarf zur Umgestaltung des Straßenraumes besteh t 
im Zuge der Rudolf -Breitscheid -Allee. Hier ist der zwischen Radfahrstreifen und 
den Parkmöglichkeiten notwendige Sicherheitstrennstreifen nicht vorhanden. Au f-
grund der baulichen Gestaltung (Gerinnestreifen zwischen Fahrbahn und Radstre i-
fen) ist eine kurz fristige Anpassung / Ummarkierung der Radverkehrsinfrastruktur 
nicht möglich. Perspektivisch sollte dieses Problem durch eine Anpassung der Str a-
ßenraumaufteilung behoben werden. Parallel sollten weitere kurzfristige L ö-
sungsoptionen geprüft werden.  

7.2.5 Ergänzung von Gehwegen  

Ñɫ ǜǪɫ ĳȒǉȐȚȘȒɫȒǪɫ Ȋ̄ʿ ǜȒǪ ĂɫȘƖȵǪ ̶ɿɫ ŁȚƖǜȚˈȚʿƖȻǪɫ ̷Ȓʿǜ ȊǪˈȚȵǪȐƖȘȚǪɫǓ ʸAn angebau-
ten Straßen sind Anlagen für den Fußverkehr überall erforderlich.  ǃǽǅ ñ̄ǉȖǪɫ Ȓɫ ǜǪʿ 
Bebauung im Zuge einer ansonsten angebauten Straße dürfen diese Grundaussta t-
Ț˿ɫȵ ɫȒǉȐȚ ˿ɫȚǪʿƻʿǪǉȐǪɫǔ ǃǽǅ cȒɫˈǪȒȚȒȵ ƖɫȵǪƻƖ˿ȚǪ ŁȚʿƖȻǪɫ ƻǪǜȒɫȵǪɫ Ȓɫ ǜǪʿ ĳǪȵǪȘ ɫ˿ʿ 
einseitige Anlagen für den Längsverkehr, es sei denn, die nicht angebaute Seite b e-
sitzt aus anderen Gründen Attraktivität für Fußgänger (z. B. Haltestelle, Parkplä t-
̖Ǫʤǔʺ (FGSV, 2006b)  

Beidseitige Gehwege bilden entsprechend innerorts den Regelfall. Im Hauptnetz 
sind Ausnahmen nur dann zielführend, wenn einseitig keine Nutzungen bestehen.  
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Auf Abschnitten im Nebennetz mit flächenhafter Verkehrsber uhigung (Tempo -30-
Zone, Verkehrsberuhigter Bereich) und geringen Verkehrsaufkommen ist auch eine 
Gestaltung als Mischverkehrsfläche bzw. der Verzicht auf einen beidseitigen Ge h-
weg möglich. In den Empfehlungen für Fußverkehrsanlagen heißt es hierzu: ʸÑɫ 
Woh nwegen mit sehr geringer Verkehrsbelastung und offener Wohnbebauung 
ȖƖɫɫ ˈȒǉȐ ǜȒǪ ĂɫȘƖȵǪ ̶ɿɫ ȵǪˈɿɫǜǪʿȚǪɫ ½ǪȐ̷ǪȵǪɫ Ǫʿ̄ƻʿȒȵǪɫʺ (FGSV, 2002). Auf se-
parate Gehwege kann verzichtet werden, ʸ̷Ǫɫɫ ǪȒɫǪ GǪȘƖˈȚ˿ɫȵ ̶ɿɫ ȡ͉ îȊ̖ Ȓɫ ǜǪʿ 
Spit̖ǪɫˈȚ˿ɫǜǪ ʢȡ͉͉ îȊ̖ˢ˷ȬȐʤ ɫȒǉȐȚ ̄ƻǪʿˈǉȐʿȒȚȚǪɫ ̷Ȓʿǜǔʺ (FGSV, 2002). 

In Bereichen, in denen keine ausreichenden Flächen für gesonderte Gehwege zur 
Verfügung stehen, sollte eine Umgestaltung als Mischverkehrsfläche erfolgen. 
Hierbei  ist, sofern dies die örtlichen Rahmenbedingungen zulassen, die Markierung 
eines Vorrangbereiches für den Fußverkehr mittels weicher Separation (siehe Abb. 
33) sinnvoll.  
 

 
Abb. 33 Beispiel Mischflächengestaltung bei zu schmalen Gehwegen  

Dort, wo bewusst auf einen Gehweg verzichtet wird, sollte als Zielgeschwindigkeit 
möglichst eine Beschilderung als Verkehrsberuhigter Bereich angestrebt und dies 
mit baulichen Maßnahmen untersetzt werden.  

7.3 Schaffung radverkehrstauglicher Fahrbahnoberflächen  

Im Rahmen der Bestandsanalysen hat sich gezeigt, dass bedingt durch die Fah r-
bahnoberflächensituation (Natursteinpflaster, unbefestigte Fahrbahn)  teilweise 
deutliche  Nutzungseinschränkungen für den Radverkeh r in der Gemeinde Neue n-
hagen bei Berlin existieren . Zudem wird  häufig zu Lasten des Fußverkehrs unzulä s-
sig in die Seitenräume ausge wichen .  

Um die Potenziale des Radverkehrs voll ausschöpfen zu können, sind möglichst fl ä-
chendeckend radverkehrstaugliche Fah rbahnoberflächen zu gewährleisten. Dies 
betrifft insbesondere das Hauptradroutennetz  (siehe Abb. 34). Dringender Hand-
lungsbedarf besteht dabei vor allem in der Ernst -Thälmann -Straße, Dahlwitzer 
Straße und Rathausstr aße.  
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Abb. 34:  Handlungsbedarf radverkehrstaugliche Oberflächen im Hauptradnetz  

 Kartengrundlage:  © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.o rg/  

Für die Herstellung  radverkehrstauglicher Fahrbahnoberflächen sind verschiedene 
Umsetzungsvarianten denkbar. Optimale Bedingungen für den Radverkehr bieten 
Asphalt deckschichten . Allerdings sind vielfach bei der Fahrbahnoberflächengesta l-
tung weitere st ädtebauliche, gestalterische bzw. denkmalpflegerische Aspekte zu 
berücksichtigen. Hier bietet sich der Einsatz von speziellen Pflasterbelägen an. Bei 
diesen ist besonderes Augenmerk auf die Ebenflächigkeit der Fahrbahnoberfläche 
zu legen (geschnittenes Pfl aster, Sicherung einer hohen Lagestabilität ). Damit wird 
sowohl den Nutzungsanforderungen des Fuß -  und Radverkehrs als auch den Ziel-
stellungen der Lärmminderung Rechnung getragen.  
 

http://www.openstreetmap.org/
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Abb. 35 Gestaltungsbeispiele Fahrbahnoberfläc hendifferenzierung  

Darüber hinaus ist auch die Kombination unterschiedlicher Befestigungsformen 
denkbar (siehe Abb. 35). Hierbei sind jeweils die konkreten örtlichen Rahmenbedi n-
gungen zu berücksichtigen. Wird im Sei tenbereich geparkt, sollten die  gut befah r-
baren ebenen Teilflächen  so angeordnet werden, dass ein ausreichender Abstand 
zum ruhenden Verkehr gewährleistet wird. Ohne entsprechende Nutzungen sind 
die gut berollbaren Flächen eher in den Randbereichen sinnvol l.  

7.4 Verkehrsorganisatorische Maßnahmen  

7.4.1 Aufhebung der Radwegbenutzungspflicht  

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zu § 2 Absatz 4 Satz 2 Straßenverkehrsordnung 
dürfen benutzungspflichtige Radwege ʸǽɫ˿ʿ ǜɿʿȚ ƖɫȵǪɿʿǜɫǪȚ ̷ǪʿǜǪɫǗ ̷ɿ Ǫˈ ǜȒǪ 
Verkehrssicherheit oder d Ǫʿ ŲǪʿȖǪȐʿˈƖƻȘƖ˿Ȋ ǪʿȊɿʿǜǪʿɫǔʺ (Bundesrepublik 
Deutschland, 2001 zuletzt geändert 2017) . Nach gängiger Rechtsprechung bedarf 
es hierfür einer über das Normalmaß hinausgehenden gesteigerten Gefahrenlage . 
Die Trennung der V erkehrsarten zur Gewährleistung der Verkehrsflüssigkeit ist d a-
für kein ausreichender Grund.  

Im Verlauf des Straßenzuges Carl -Schmäcke-Straße / Rudolf -Breitscheid -Allee ist 
eine über das Normallmaß hinausgehende Gefahrenlage nicht erkennbar. Vielmehr 
ergeben sich gerade für zügig fahrende Nutzer im Seitenraum deutlich erhöhte 
Konfliktpotenziale an Einmündungen, Ein -  und Ausfahrten sowie durch den Fu ß-



 

60  Konzept für sichere Schul -  und Alltagswege  in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  

verkehr. Entsprechend sollte die Benutzungspflicht aufgehoben und in ein Nu t-
zungsrecht umgewandelt werden. Hi erzu sollten möglichst im Seitenbereich en t-
sprechende Piktogramme markiert werden  (siehe auch Kapitel 7.4.2). Parallel sollte 
die Aufhebung der Benutzungspflicht durch Öffentlichkeitsarbeit begleitet werden 
(siehe Kapitel 7.10) 

Gleiches gilt für den lediglich ca. 100 m langen benutzungspflichtigen Abschnitt im 
Zuge der Niederheidenstraße im Bereich des Bahnüberganges.  

7.4.2 ĳǪȵǪȘ˿ɫȵ ½ǪȐ̷Ǫȵ ʸĳƖǜ ȊʿǪȒʺ 

In den Erläuterung en der Straßenverkehrsordnung zum Zeich Ǫɫ ˷˭ɱ ʸ½ǪȐ̷Ǫȵʺ 
heißt es: ʸÑˈȚ ǜ˿ʿǉȐ ƌ˿ˈƖȚ̖̖ǪȒǉȐǪɫ ǜȒǪ GǪɫ˿Ț̖˿ɫȵ ǪȒɫǪˈ ½ǪȐ̷ǪȵǪˈ Ȋ̄ʿ ǪȒɫǪ ƖɫǜǪʿǪ 
Verkehrs art erlaubt, muss diese auf den Fußgängerverkehr Rücksicht nehmen. Der 
Fußgängerverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden. Wenn nötig muss 
der FƖȐʿ̶ǪʿȖǪȐʿ ̷ƖʿȚǪɫː Ǫʿ ǜƖʿȊ ɫ˿ʿ ɥȒȚ ŁǉȐʿȒȚȚȵǪˈǉȐ̷ȒɫǜȒȵȖǪȒȚ ȊƖȐʿǪɫǔʺ 
(Bundesrepublik Deutschland, 2001 zuletzt geändert 2017)  

Durch die Einschränkungen bezüglich des zulässigen Geschwindigkeitsniveaus bi l-
det die Gehwegfre igabe keine effektive Maßnahme zur Förderung des Radve r-
kehrs. Entsprechend sollte für bestehende derartige Regelungen in der Gemeinde 
Neuenhagen (z. B. Hauptstraße, Rosa-Luxemburg -Damm, Schöneicher Straße, 
Hönower Chaussee) die Umwandlung in einen nichtben utzungspflichtigen gemei n-
samen Geh-  und Radweg 3 geprüft werden.  

Einen Sonderfall bildet die bestehende Gehwegfreigabe im Zuge der Rathausstraße. 
Diese befindet sich innerhalb einer Tempo -30-Zone. In diesen sind Radverkehrsa n-
lagen in der Regel nicht erford erlich. Insbesond ere im Zusammenhang mit der G o-
the -Grundschule ist die Freigabe des Gehweges perspektivisch (nach Schaffung e i-
ner radverkehrstauglichen Fahrbahnoberfläche) zu hinterfragen. Die Zahl schut z-
bedürftiger Fußgänger *innen  ist hier besonders hoch.  Im Bereich des Knotenpun k-
tes mit der Annenstraße ist die Radverkehrsführung ohnehin nicht durchgängig. 
Kinder bis zum vollendeten 10 . Lebensjahr dürfen auch weiterhin den Seitenbereich 
nutzen.  

7.4.3 Markierung von Fußgängerüberwegen an Kreisverkehren  

Hinsichtl ich der Gestaltung der Querungsbereiche von innerörtlichen Kreisverke h-
ren hat es in den letzten Jahren  Veränderungen in den Regelwerken gegeben. Diese  

                                            

3  Der einzige Unterschied eines nichtbenutzungspflichtigen im Vergleich zu einem benutzungs-

pflichtigen Radweges ist, dass dieser nicht über ein blaues Radwegschild verfügt. Damit dürfen 

Radfahrende den Radweg nutzen, müssen es aber nicht. Erkennbar sind nichtbenutzungs-

pflichtige Radwege durch eine baulich Abgrenzung zum Gehweg z. B. durch ein andersfarbiges 

Oberflächenmaterial und / oder durch Piktogramme.  
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basieren auf verschiedene praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen,  insb e-
sondere hinsichtlich der Anwendung von Fußgängerüberwegen (FGÜ).  

Während im Merkblatt für die Anlage von kleinen Kreisverkehrsplätzen aus dem 
ÓƖȐʿ ʋɱɱǴ ɫɿǉȐ Ɩ˿ˈȵǪȊ̄ȐʿȚ ̷ȒʿǜǓ ʸDie Überquerungsstellen für Fußgänger bleiben i. 
d. R. ohne Markierung. Bei starkem Fußgänger -  und Kfz -Verkehr können die Übe r-
ʲ˿Ǫʿ˿ɫȵˈˈȚǪȘȘǪɫ ƖȘˈ ¦˿ȻȵƟɫȵǪʿ̄ƻǪʿ̷ǪȵǪ ʢ¦½Šʤ Ɩ˿ˈȵǪƻȒȘǜǪȚ ̷ǪʿǜǪɫʺ (BMVBW, 
2001), ist die Thematik in den aktuellen Regelwerken nunmehr wie folgt verankert:  

ü Merkblatt für die Anlage von Kreisverkehrsplätzen: Iynnerhalb bebauter Gebiete 
ˈɿȘȘȚǪɫ ǜȒǪ ŠƻǪʿʲ˿Ǫʿ˿ɫȵˈˈȚǪȘȘǪɫ ƖȘˈ ¦½Š Ɩ˿ˈȵǪƻȒȘǜǪȚ ̷ǪʿǜǪɫǔʺ (FGSV, 2006a) 

ü Richtlinie n für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06): ʸÑɫɫǪʿȐƖȘƻ ƻǪƻƖ˿ȚǪʿ ½e-
biete sind grundsätzlich Fahrbahnteiler mit Übe rquerungsmöglichkeiten für 
Fußgänger vorzusehen. Dabei ist folgendes zu beachten: [...] Ȁ Ausbildung der 
Überquerungsstellen als Fußgängerüberwege ggf. mit Bodenindikatoren für 
ŁǪȐƻǪȐȒɫǜǪʿȚǪʺ (FGSV, 2006b) 

ü ADAC Praxisleitfaden der Kreisverkehr: ʸŴǪȵǪɫ ǜǪʿ ˿ɫȖȘƖʿǪɫ ŲɿʿȊƖȐʿȚʿǪȵǪȘ˿ɫȵ 
an den Querungsstellen sollten grundsätzlich in allen Zufahrten FGÜ angelegt 
̷ǪʿǜǪɫʺ ǔǔǔ ʸYǪʿ cȒɫˈƖȚ̖ ̶ɿɫ ¦½Š ȐȒɫȵǪȵǪɫ ˈȚǪȘȘȚ ǪȒɫǪ ʿǪǉȐȚȘȒǉȐ ǪȒɫǜǪ˿ȚȒȵǪ ĳǪȵe-
lung dar und beseitigt die potenziellen Gefah ʿǪɫʲ˿ǪȘȘǪɫǔʺ (ADAC, 2005) 

In der Praxis entstehen  ohne FGÜ häufig  Missverständnisse  hinsichtlich der Gewä h-
rung / Nichtgewährung des Vorranges von Fußgängern 4, teilweise mit dem Erge b-
nis von Auffahrunfällen im Kfz -Verkehr. Hauptz iel der Markierung von FGÜ ist d a-
her eine Vereinheitlichung der Vorfahrtregelung am Kreisverkehr sowie die Scha f-
fung einer allseits bekannten Verkehrsregelung.  

Damit handelt es sich bei der Markierung von FGÜ an Kreisverkehren um einen b e-
gründeten Ausnahm efall, welcher gemäß den Richtlinien für die Anlage von Fu ß-
gängerüberwegen  (BMVBW, 2001) auch außerhalb der möglichen / empfohlenen 
Einsatzbereiche  anwendbar ist . Diese Verkehrslösung hat sich mittlerweile v ieler-
orts bewährt (s iehe Abb. 36). 
 

                                            

4  Ohne Fußgängerüberwege hat bei der Zufahrt zum Kreisverkehr der Kfz-Verkehr Vorrang 

gegenüber dem Fußgängerverkehr, wohingegen bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr der 

Vorrang beim Fußgängerverkehr liegt. 
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Abb. 36 Gestaltungsbeispiele Kreisverkehr mit FGÜ (Bergisch -Gladbach, Bernburg)  

Entsprechend sollte auch für die vorhanden en und perspektivisch neu entstehe n-
den Kreisverkeh re im Innerortsbereich der Gemeinde Neuenhagen für alle Knote n-
punktarme unabhängig von Kfz -  und Fußverkehrsaufkommen eine Markierung 
von Fußgängerüberwegen vorgesehen werden.  

Aufgrund der gemeinsamen Führung von Fuß -  und Radverkehr im Seitenraum b e-
steht a m Kreisverkehr Hauptstraße / Rudolf -Breitscheid -Allee / Hönower Chaussee 
/ Carl-Schmäcke-Straße eine Sondersituation. Hier ist jeweils parallel zum Fußgä n-
gerüberweg die Markierung einer gesonderten Radfurt notwendig. Um diese he r-
stellen zu können , bedarf e s einer baulichen Verbreiterung der Querungsstelle um 
jeweils mindestens einen Meter.  

7.4.4 Einrichtung von Fahrradstraßen  

Gemäß der Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung kommen Fah r-
radstraßen [yǽ] dann in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrsch ende Ver-
kehrsart ist ɿǜǪʿ ǜȒǪˈ ƖȘˈƻƖȘǜ ̖˿ Ǫʿ̷ƖʿȚǪɫ ȒˈȚǔʺ (Bundesrepublik Deutschland, 2001 
zuletzt geändert 2017)  Hierbei muss berücksichtig t werden , dass mit Fahrradstr a-
ßen der Radverkehr in der Regel auf bestimmten Rou ten gebündelt wird .  

Haupteinsatzgebiet von Fahrradstraßen bilden Hauptrouten des Radverkehrs  im 
Nebennetz . Die Nutzung durch den Kfz -Verkehr muss zur Gewährleistung der 
Grundstückserschließung zumeist zugelassen werden. Allerdings sollte n Durch-
gangsverkeh re ausgeschlossen bzw. unterbunden werden. Zudem ist über die B e-
schilderung hinaus eine Kennzeichnung der Fahrradstraßen durch eine deutliche 
Markierung zu empfehlen (siehe Abb. 37).  
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Abb. 37 Gestaltungsbeispiele Fahr radstraßen  

In der Gemeinde Neuenhagen kommen insbesondere drei Straßenzüge für eine 
Ausweisung als Fahrradstraße in Frage:  

ü Die Dahlwitzer Straße  bietet eine attraktive und konfliktarme Alternative zur p a-
rallel verlaufenden Hauptverkehrsstraße ( Rudolf -Breitscheid -Allee) mit einer d i-
rekten Anbindung zum Einstein -Gymnasium. Am Knotenpunkt Carl -Schmäcke-
Straße / Hauptstraße besteht zudem eine gute Verknüpfung zum innerstädt i-
schen Hauptstraßennetz. Vorrausetzung für die Ausweisung a ls Fahrradstraße 
bildet die Schaffung radverkehrstauglicher Fahrbahnoberflächen.  

ü Der Straßenzug Rüdesheimer Straße / Annenstraße  verbindet die Wohnstan d-
orte auf beiden Seiten der Hauptstraße miteinander und bildet gleichzeitig eine 
wichtige Verbindung zur  Goethe-Grundschule. Auch hier bedarf es einer Sani e-
rung der Fahrbahnoberflächen. Zudem sind die Querungsmöglichkeiten über 
die Hauptstraße zu verbessern.  

ü Auch im Verlauf der Schöneicher Straße ist das Radverkehrsangebot nicht o p-
timal. Die parallel verlau fende Humboldtstraße  bietet hier eine attraktive und 
konfliktarme Alternative. Im Ortseingangsbereich ist über die Fliederstraße eine 
direkte Zufahrtsmöglichkeit gegeben.  

Sofern perspektivisch eine zusätzliche Bahnquerung für den Radverkehr östlich der 
Hauptstraße realisiert wird (siehe Kapitel 7.2.2), sollte  für die zuführenden Straßen 
(Germersheimer Straße / Mittelstraße, Blankenburger Straße / Elisenhofstraße) 
ebenfalls eine Ausweisung als Fahrradstraße geprüf t werden .  

7.4.5 Roteinfärbung von Radfurten  

Im Bereich der Knotenpunkte Rosa -Luxemburg -Damm / Schöneicher Straße sowie 
Altlandsberger Chaussee / Am Umspannwerk bestehen im Bereich der Radve r-
kehrsführung parallel zur Hauptverkehrsstraße über die Nebenarme erhebl iche 
Konfliktpotenziale mit dem ein -  und abbiegenden Kfz -Verkehr. Hier sollte jeweils 
zur Erhöhung der Aufmerksamkeit sowie der Verkehrssicherheit eine Roteinfä r-
bung der Radfurten vorgenommen werden.  
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Parallel ist eine entsprechende Markierung auch kurzfri stig für weitere untergeor d-
nete Nebenstraßeneinmündungen im Gemeindegebiet , vor allem im Zuge der 
Hauptstraße  und der Hönower Chaussee  zu empfehlen. Perspektivisch ist jedoch 
eine Umgestaltung zu Gehwegüberfahrten zu empfehlen (siehe Kapitel  7.2.4).  

7.4.6 Anpassung zulässige Höchstgeschwindigkeit  

Im Nebennetz der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin ist eine flächendeckende Ve r-
kehrsberuhigung bereits umgesetzt worden. Die Hohe Allee ist bislang allerdings 
nicht Bestandteil der entsprechende n Regelungen. Hier bestehen Nutzungsüberl a-
gerungen zwischen den Verkehrsfunktionen einerseits und den Wohn -  und Anli e-
gerfunktionen auf der anderen Seite. Hauptursache hierfür ist der räumliche Ve r-
satz zwischen den Hauptverbindungsstraßen Sankt -Georgs-Weg und Lindenstr a-
ße. Trotz der netzstrukturellen Unwägbarkeiten sollte die Verkehrsfunktion der 
Hohen Allee in Frage gestellt und eine Bündelung des Verkehrs in der Lindenstraße 
angestrebt werden. In diesem Zusammenhang sollten die Möglichkeiten zur U m-
setzung verkehrsorganisatorischer Maßnahmen sowie einer Reduzierung der zulä s-
sigen Höchstgeschwindigkeit geprüft werden.  

Bereits im Rahmen der Bestandsanalyse wurde auf die Konflikte der Radverkehr s-
führung im Zuge der Hauptstraße eingegangen. Diese betreffen glei chermaßen die 
Führung im Mischverkehr auf der Fahrbahn, als auch das Nutzungsrecht im Seite n-
raum (Konfliktpotenzial mit dem Fußverkehr sowie an Einmündungen, Ein -  und 
Ausfahrten) . Kurzfristig ist daher aus verkehrsplanerischer Sicht für den gesamten 
Verlauf der Hauptstraße eine durchgehende Reduzierung der zulässigen Höchstg e-
schwindigkeit auf 30 km/h zu empfehlen. Diese dient gleichzeitig der Verbesserung 
der Querungsbedingungen für den Fußverkehr sowie zur Lärmminderung.  

Im Bund -Länder Fachausschuss Straßenverkehrsordnung wurde in der Sitzung am 
25./ 26.09.2018 im Zusammenhang mit der radverkehrsfreundlichen Überarbeitung 
der StVO von der Vorsitzenden ausgeführt, dass mit Bezug auf § 45 Abs. 9 StVO 
unter dem Aspekt der Abwicklung eines verkehrssicheren Verk ehrsablaufes auf 
Hauptverkehrsstraßen beim Fehlen einer Radverkehrsführung die Anordnung einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung als mögliche Maßnahme in Frage kommt.  

7.5 Freigabe von Einbahnstraßen für den Radverkehr  

Einbahnstraßen spielen in der Gemeinde Neuenhage n eine untergeordnete Rolle. 
YǪɫɫɿǉȐ ƻǪˈȚǪȐǪɫ ʟ˿ɫȖȚ˿ǪȘȘ ÊƖɫǜȘ˿ɫȵˈʟɿȚǪɫ̖ȒƖȘǪǔ ʸ½ʿ˿ɫǜˈƟȚ̖ȘȒǉȐ ˈɿȘȘ ǜǪʿ ĳƖǜ̶Ǫr-
kehr Einbahnstraßen in beiden Richtungen nutzen können, sofern Sicherheitsgrü n-
ǜǪ ɫȒǉȐȚ ǜƖȵǪȵǪɫ ˈʟʿǪǉȐǪɫǔʺ (FGSV, 2010) Die Rahmenbedingungen und Regelu n-
gen für eine Einbahnstraßenfreigabe sind in der Straßenverkehrsordnung der z u-
gehörigen Verwaltungsvorschrift und in den Empfehlungen für Radverkehrsanl a-
gen festgehalten.  
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Darauf aufbauend  sollte n für die Einbahnstraßen Gernroder Straße und Am Kra n-
kenhaus die Möglichkeiten zur Freigabe der Einbahnstraßen geprüft werden. W e-
sentliche Grundvoraussetzungen, wie eine zulässige Höchstgeschwindigkeit  von 
maximal 30  km/h  sowie eine übersichtliche Verkehrsführung sind erfüllt.  

Durch die Einbahnstraßenfreigabe können Um wege und Fehlnutzungen im Seite n-
bereich minimiert werden. Zudem wird im Verlauf des Straßenzuges Am Kranke n-
haus ein weiteres Alternativangebot zur stark befahrenen Carl -Schmäcke-Straße 
geschaffen.  

7.6 weitere gezielte Maßnahmen im Umfeld der Grundschulen  

Neben den gesamtstädtischen Maßnahmen, welche vorrangig die Themenfelder 
Radverkehr und Verbesserung der Querungsbedingungen im Fokus haben, bedarf 
es im Umfeld der drei Grundschulen weiterer gezielter Maßnahmen zur Erhöhung 
der Verkehrssicherheit unter Berück sichtigung der altersspezifischen Fähigkeiten 
der Verkehrsteilnehmer *innen . Diese werden nachfolgend für die einzelnen Schu l-
standorte zusammengefasst bzw. im Detail erläutert.  
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7.6.1 Hans-Fallada-Schule 

In Abb. 38 sind alle Maßnahmen im Umfeld der Hans -Fallada-Schule dargestellt, 
deren Umsetzung zur Verbesserung der Verkehrs -  und Schulwegsicherheit zu 
empfehlen ist. Die  bereits andernorts im Text detailliert beschrieben Handlungs fel-
der lassen sich wie folgt zusammenfasse n: 

ü Markierung von Schutzstreifen (         siehe Kapitel  7.1.2) 

ü Netzergänzung Kleinbahntrasse (          siehe Kapitel 7.2.2) 

ü Umgestaltung Radstreifen  R.-Breitscheid -Allee (         siehe Kapitel  7.2.4) 

ü Umgestaltung zu Gehwegüberfahrten (  siehe Kapitel 7.2.4) 

ü Sanierung von Fahrbahnoberflächen (         siehe Kapite l 7.3) 

ü Aufhebung der Benutzungspflicht R. -Breitscheid -Allee (         siehe Kapitel 7.4.1) 

ü Prüfung  Einrichtung Fahrradstraße Dahlwitzer Str . (         siehe Kapitel 7.4.4) 

ü Anpassung Geschwindigkeitsniveau Hohe Allee (         siehe Kapitel 7.4.6) 

ü Ausweitung der Radabstellmöglichkeiten (  siehe Kapitel  7.7) 
 

 
Abb. 38 Maßnahmenübersicht im Umfeld der Hans -Fallada-Schule 

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

http://www.openstreetmap.org/
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Neben diesen Maßnahmen ergeben sich aus den Gegebenheiten vor Ort verschi e-
dene weitere Handlungsempfehlungen : 

Querungsstelle Lindenstraße / Langenbeckstraße   

Im Umfeld der Hans -Fallada-Schule ist eine weitere Verbesserung der Querung s-
bedingungen im Bereich der angrenzenden Hauptverkehrsstraßen von zentraler 
Bedeutung. Im Verlauf der Rudolf -Breitscheid -Allee existiert  zwischen Dianastraße 
und Lindenstraße bereits eine Fußgänger lichtsignalanlag e. Anschließend ist jedoch 
zusätzlich die Lindenstraße zu queren. Hier findet sich aktuell keine sichere Q ue-
rungsstelle. Stattdessen sind i m Bereich des Knotenpunktes mit der Rudolf -
Breitscheid -Allee aufgrund der vielfältigen Nutzungsüberlagerungen und sch wier i-
gen Sichtbedingungen erhöhte Konfliktpotenziale zu verzeichnen.  

Entsprechend sollte im Verlauf der Lindenstraße eine sichere Querungsstelle eing e-
richtet werden, welche den Fußverkehr zum Grundschulstandort bündelt. Hierfür 
bietet sich der Knotenpunkt Lindenstraße / Langenbeckstraße an. Beidseits des 
Knotenpunktes sollte ein Fußgängerüberweg angelegt werden (siehe hierzu auch 
Kapitel 0).  

Bereits heute befindet sich in Höhe der Langenbeckstraße, u. a. beding t durch die 
G˿ˈȐƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸĀǪ˿ǪɫȐƖȵǪɫǗ YƖȐȘ̷ȒȚ̖Ǫʿ ŁȚʿƖȻǪʺ ˈɿ̷ȒǪ durch die direkte Verbi n-
dung zur Grundschule die Hauptquerungsstelle. Durch die Anlage der Fußgänge r-
überwege wird diese noch besser verdeutlicht. Damit ergibt sich auch für den aus 
Richtung Rudolf -Breitscheid -Allee kommenden Fußverkehr eine Lenkungswirkung 
weg von der unsicheren Querungstelle am Schnittpunkt der beiden Hauptverkehr s-
straßen. Parallel werden durch die neu entstehende sichere Querungsstelle die Ve r-
bindungen zum nahegelegenen Eins tein -Gymnasium gestärkt.   

Einbahnstraßenregelung Langenbeckstraße   

In der Langenbeckstraße sind in der morgendlichen Hauptverkehrszeit teilweise 
Behinderungen durch den gegenläufigen ʸcȘȚǪʿɫȚƖ̼Ȓʺ-Verkehr festzustellen. Um 
diesen zu minimieren, ist für den Teilabschnitt zwischen Virchowstraße und Linde n-
straße die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung zu empfehlen. Diese sollte in 
Fahrtrichtung Osten ausgerichtet sein.  

Damit wird  gleichzeitig die Zahl der Fahrt beziehungen am Knotenpunkt Linde n-
straße / Langenbeckstraße reduziert und die Nutzung des westlichen Knote n-
punktarmes auf die deutlich langsamer stattfindenden Ausfahrvorgänge b e-
schränkt.  

Aufgrund der Beschränkung der Einbahnstraßenregelung auf die Langenbeckstr a-
ße ist über die Virchow straße die Zufahrt / Ausfahrt zur Tiefgarage der Seniorenr e-
sidenz weiterhin in beiden Fahrtrichtungen möglich.  

Die neu entstehende Einbahnstraße sollte von Beginn an für den Radverkehr en t-
gegen der Einbahnstraßenrichtung freigegeben werde n.  
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Parkregelung Langenbeckstraße   

Im Zusammenhang mit der Einbahnstraßenregelung sollte auch die Absetzzone in 
der Langenbeckstraße angepasst werden. Hierbei sollten alternativ bzw. ergänzend 
die Stellplätze auf der Südseit e genutzt werden. Dies gilt insbesondere auch für den 
Fall, dass die Einbahnstraßenregelung nicht umsetzbar ist.  

Geschwindigkeitsdämpfe nde Gestaltung  Virchowstraße   

In der Langenbeckstraße wurden in regelmäßigen Abständen g eschwindigkeit s-
ǜƟɥʟȊǪɫǜǪ cȘǪɥǪɫȚǪ ʢʸþɿƖƻȒȚǪʿ îȒˈˈǪɫʺʤ ȒɫˈȚƖȘȘȒǪʿȚǔ Ñɫ ǜǪʿ ŲȒʿǉȐɿ̷ˈȚʿƖȻǪ ȒˈȚ ǜȒǪˈ 
bisher nicht der Fall. Hier sollten entsprechende Elemente ebenfalls ergänzt we r-
den.  
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7.6.2 Goethe-Grundschule  

In Abb. 39 sind alle Maßnahmen im Umfeld der Goethe -Grundschule dargestellt, 
deren Umsetzung zur Verbesserung der Verkehrs -  und Schulwegsicherheit zu 
empfehlen ist. Die bereits andernorts im Text detailliert beschrieben en Handlung s-
felder lassen sich wie folgt zusamme nfassen: 

ü Umgestaltung zu Gehwegüberfahrten (  siehe Kapitel 7.2.4) 

ü Ergänzung von Gehwegen (        siehe Kapitel 7.2.5) 

ü Sanierung von F ahrbahnoberflächen (         siehe Kapitel 7.3) 

ü Aufhebung der Benutzungspflicht Niederheidenstr.  (         siehe Kapitel 7.4.1) 

ü Aufhebung Gehwegfreigabe Rathausstraße  (         siehe Kapitel 7.4.2) 

ü Fußgängerüberwege am Kreisverkehr (  siehe Kapitel 7.4.3) 

ü Prüfung Einrichtung Fahrradstraße Annenstraße (          siehe Kapitel 7.4.4) 

ü Ausweitung der Radabstellmöglichkeiten (  siehe Kapitel 7.7) 

ü Überprüfung Notwendigkeit / Gestaltung Polle r (  siehe Kapitel  7.9) 
 

 

Abb. 39 Maßnahmenübersicht im Umfeld der Goethe -Grundschule  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.org/  

http://www.openstreetmap.org/
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Neben diesen Maßnahmen ergeben sich aus den Gegebenheiten vor Ort verschi e-
dene weitere Handlungsempfehlungen:  

Anpassung Fußgängerüberweg Goethe-Grundschule  

Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde für den bestehenden Fußgängerüberweg 
in Höhe der Goethe -Grundschule festgestellt, dass die Sichtverhältnisse nicht opt i-
mal sind. Um diese zu verbessern , sollten beidseitig die Borde vorgezogen und 
Gehwegvorstreckungen ge schaffen werden. Kurzfristig können hierzu auch prov i-
sorische Bordelemente genutzt werden.  

Ziel ist es dabei einerseits zu verhindern, dass zu dicht an den Fußgängerüberweg 
heran geparkt und gehalten wird. Zum anderen ist durch die vorgezogen en Auf-
stellfl ächen auch unmittelbar ein besserer Sichtkontakt zwischen Fuß -  und Kfz -
Verkehr möglich.  

Parallel ergeben sich durch die entstehende Engstelle positive Effekte im Sinne der 
Gewährleistung eines angemessenen Geschwindigkeitsniveaus.  

Gehwegvorstreckung östl ich Pestalozzistraße   

Aus Richtung Süden kommend bildet der Knotenpunkt Rathausstraße / Pestaloz-
zistraße einen wichtigen Ankerpunkt zur Gewährleistung einer erhöhten Aufmer k-
samkeit im Schulumfeld sowie für die Erschließung d es Standortes. Bisher ist die 
Sensibilität der angrenzenden Nutzungen an hand der Straßenraumgestaltung 
nicht erkennbar.  

Eine höher e Aufmerksamkeit sowie gleichzeitig eine geschwindigkeitsdämpfende 
Wirkung sind durch die Schaffung einer weiteren Gehwegvors treckung unmittelbar 
östlich der Pestalozzistraße möglich. Damit ergibt sich eine einheitliche Gestaltung 
der Rathausstraße im direkten Schulumfeld. Gleichzeitig werden auch hier die Qu e-
rungsbedingungen nochmals verbessert.  

ŖɥȵǪˈȚƖȘȚ˿ɫȵ ǜǪʿ ÊƖȘȚǪˈȚǪȘȘǪ ʸĀǪ˿ǪɫȐƖȵǪɫ ½ɿǪȚȐǪˈǉȐ˿ȘǪʺ  

Parallel zu den Gehwegvorstreckungen bedarf es einer Neugestaltung der Halt e-
ˈȚǪȘȘǪ ʸĀǪ˿ǪɫȐƖȵǪɫ ½ɿǪȚȐǪˈǉȐ˿ȘǪʺǔ Ñɫ ¦ƖȐʿȚʿȒǉȐȚ˿ɫȵ Ł̄ǜǪɫ ȒˈȚ ǜȒǪˈǪ ƻȒˈȐǪʿ ǜ˿ʿǉȐ 
einen unbefestigten Seitenbereich sowie ein e unzureichende Ausstattung geken n-
zeichnet. Hier sollte eine moderne barrierefreie Haltestelle geschaffen werden.  

Querungsstelle Sankt-Georgs-Weg  

Zur Gewährleistung sicherer Verbindungen aus dem Bereich südwestlich des Sankt -
Georgs-Weg es zur Goethe-Grundschule sollte in Höhe der Reuterstraße / Scheffe l-
straße eine zentrale Querungsanlage als Fußgängerüberweg geschaffen werden. 
Diese kann den Querungsbedarf im südlichen Teilabschnitt des Sankt -Georgs-Weg 
es bündeln und wesentlich zur Schulwegsicherheit bei tragen. Der Querungsbedarf 
am -  aufgrund der abknickenden Vorfahrtregelung -  für Fußgänger *innen  unübe r-
sichtlichen / schwierigen Knotenpunkt Rathausstraße / Sankt -Georgs-Weg  wird 
damit ebenfalls reduziert bzw. verlagert.  
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7.6.3 Grundschule am Schwanenteich  

In Abb. 40  sind alle Maßnahmen im Umfeld der Grundschule am Schwanenteich 
dargestellt, deren Umsetzung zur Verbesserung der Verkehrs -  und Schulwegs i-
cherheit zu empfehlen ist. Die bereits andernorts im Text detailliert b eschrieben 
Handlungsfelder lassen sich wie folgt zusammenfassen:  

ü Markierung von Schutzstreifen (          siehe Kapitel 7.1.2) 

ü Umgestaltung zum Kreisverkehr (  siehe Kapitel 7.2.3) 

ü Umgestaltung zu Gehwegüberfahrten (  siehe Kapitel 7.2.4) 

ü Umgestaltung zu Aufpflasterungen  (  siehe Kapitel 7.2.4) 

ü Ergänzung von Gehwegen (         siehe Kapitel 7.2.5) 

ü Fußgängerüberwege am Kreisverkehr (  siehe Kapitel 7.4.3) 

ü Prüfung Einrichtung Fahrradstraße Humboldt str . (         siehe Kapitel 7.4.4) 

ü Ausweitung der Radabstellmöglichkeiten (  siehe Kapitel 7.7) 
 

 

Abb. 40  Maßnahmenübersicht im Umfeld der Grundschule am Schwanenteich  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http: //www.openstreetmap.org/  

http://www.openstreetmap.org/
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Neben diesen Maßnahmen ergeben sich aus den Gegebenheiten vor Ort verschi e-
dene weitere Handlungsempfehlungen:  

Parkregelung / Hol -  und Bringezonen  

Im Bestand existiert am östlichen Ende des Puschkin weges bereits eine informelle 
Hol-  und Bringe -Zone für den Schulstandort am Schwanenteich. Angesichts der 
Organisation des Straßenzuges als Verkehrsberuhigter Bereich ist deren Lage je-
doch nicht optimal. Perspektivisch sollten daher zusätzliche Alternative n geschaf-
fen bzw. gegenüber den E ltern kommuniziert werden.  

Einen wichtigen Beitrag kann hierbei die geplante Befestigung und Aufwertung des 
Parkplatzes südlich der Dorfstraße leisten. Hierbei sollte die Fahrgasse möglichst so 
gestaltet werden, dass ein We nden / eine Schleifenfahrt auf dem Parkplatz ohne 
zusätzliches Rangieren möglich ist. Neben einer besseren Erschließung des Schu l-
standortes wird über den Parkplatz auch die Anbindung der Kita Wilhelm Busch o p-
timiert.  

Nördlich des Schulstandortes sollte di e Hol-  und Bringezone der Kita am Schäfe r-
platz in der Helmstedter Straße  weiter aufgewertet und durch eine Beschilderung 
kenntlich gemacht werden.  

Anpassung Geschwindigkeits begrenzung   

Im Umfeld der Grundschule am Schwanenteich ist die zulässige Höchstge schwin-
digkeit im Verlauf des Rosa -Luxemburg -Dammes im Teilabschnitt zwischen Bo l-
lensdorfer Eck und Schäferplatz im Zeitraum von 7 -  17 Uhr (werktags außer sams-
tags) bereits auf 30 km/h reduziert.  

Im Bereich des Schäferplatzes selbst existiert eine entspre chende Regelung nicht, 
obschon sich hier ebenfalls vielfältige Nutzungen im Schülerverkehr, bedingt durch 
den nahegelegenen Schulstandort, ergeben. Hinzu kommen die Einschränkungen 
durch den kurvigen Straßenverlauf sowie die vielfältigen Nutzungsüberlageru ngen 
am Knotenpunkt Schäferplatz / Fredersdorfer Straße.  

Insgesamt ist daher zu empfehlen , die bestehende Geschwindigkeitsbegrenzung in 
Richtung Süden bis zur Fredersdorfer Straße zu verlängern und auf den Ganztage s-
zeitraum auszuweiten.  

Straßenraumauftei lung Elisenhof straße   

Bisher ist in der Elisen hof straße im Teilabschnitt zwischen Schäferplatz und Hel m-
stedter Straße kein Gehweg vorhanden. Auf der Westseite wird der komplette 
Straßenraum durch das Parken in Senkrechtaufstellung beansprucht.  

Aufgrund de r Nähe zur Grundschule am Schwanenteich und der Kita bzw. des Ort s-
teilzentrums am Schäferplatz sollte hier perspektivisch ein beidseitiger Gehweg a n-
gelegt und das Parken neugeordnet werden. Statt der Senkrechtaufstellung ist eine 
Längsparkregelung zu empfe hlen. Ob diese beidseitig oder lediglich einseitig erfo l-
gen kann, ist im Rahmen der konkreten Planungen zu klären.  
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Umgestaltung Dorfstraße  

Die Dorfstraße ist in hohem Maß vo m schulstandortbezogenen Austausch zw i-
schen den nördlich und südlich unmittelbar angrenzenden Teilflächen geprägt. P a-
rallel wird hier auch ein nicht unerheblicher Teil des Hol -  und Bringeverkehrs abg e-
wickelt. Hinzu kommt, dass die Dorfstraße als Querspange zwischen Fredersdorfer 
Straße und Schöneicher St raße genutzt wird.  
 

      
Abb. 41 Straßenraumaufteilung Dorfstraße Bestand  / Umgestaltungsvorschlag  



 

74 Konzept für sichere Schul -  und Alltagswege  in der Gemeinde Neuenhagen bei Berlin  

Vor allem in der morgendlichen Hauptverkehrszeit kommt es zu verstärkten Nu t-
zungsüberlagerungen und Konflikten.  

Um diese zu redu zieren, wurden bereits in der Vergangenheit bereits verschiedene 
Maßnahmen umgesetzt (siehe Abb. 41 rechts bzw. oben ). Die Dorfstraße ist B e-
standteil einer Tempo -30-Zone. Punktuell sind Aufpflasterungen sowie Fahrba h-
neinengungen vorhanden.  

Zur weiteren Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Schülerverkehr b e-
darf es zusätzlicher gestalterischer Maßnahmen. Ziel muss es dabei sein , unnötige 
Kfz-Verkehre zu verdrängen und für ein möglichst niedriges Geschwindigkeits ni-
veau sowie einen geordneten Verkehrsablauf zu sorgen. Konkret sollten folgende 
Handlungsansätze weiterverfolgt werden (siehe Abb. 41 links bzw. unten ): 

ü Abkröpfen Knotenpunkt Schöneicher Straße / Dorfstraße  

Am west lichen Ende sollte die Dorfstraße abgekröpft und rechtwinklig an die 
Schöneicher Straße angebunden. Parallel ist eine Reduzierung der Einmü n-
dungsbreite sowie eine Umgestaltung zu einer Gehwegüberfahrt zu empfehlen.  

Neben den Vorteilen für den querenden Fu ß-  und Radverkehr ergibt sich durch 
die weniger direkte Anbindung ggf. auch psychologisch ein höherer Nutzung s-
widerstand.  

ü Minimierung der Straßenraumbreite  

Generell sollte die Straßenraumbreite reduziert und auf den Begegnungsfall 
Pkw / Lkw (bei Tempo 30 = 5,00 m) ausgelegt werden. Angesichts der Nutzung 
in beiden Fahrtrichtungen ist eine durchgehende Einstreifigkeit mit Ausweic h-
stellen nicht zielführend. Stattdessen sollen , ausgehend vom o. g. Begegnung s-
fall , regelmäßige Fahrbahneinengungen sowie die bere its beschriebenen Au f-
pflasterungen als Grundbausteine für die Verkehrsberuhigung dienen.  

ü Fahrbahneinengungen  

Abgesehen von einer geringfügigen örtlichen Anpassung sind die bereits best e-
henden zwei Fahrbahneinengungen beizubehalten und baulich in einen dau er-
haften Zustand zu überführen. Zudem sollte n zwei weitere Einengung en unmi t-
telbar östlich  und westlich  der Parkplatzanbindung erfolgen. Generell ist zu 
empfehlen die Fahrbahneinengungen mit Aufpflasterungen zu kombinieren.  

ü Hol-  und Bringezone  

Für die best ehende Hol -  und Bringezone im westlichen Teilabschnitt der Dor f-
straße sollte eine bauliche Abgrenzung vorgesehen werden.  

ü Zufahrt Parkplatz Einzelhandelsmarkt  

Für die Zufahrt zum Einzelhandelsmarkt bedarf es einer Reduzierung der Fah r-
bahnflächen sowie eine r Umgestaltung zu Gehwegüberfahrt. Damit wird der 
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Vorrang des Fußverkehrs klar verdeutlicht. Zudem sollten die Sichtbeziehungen 
verbessert werden.  

ü Knotenpunkt Dorfstraße / Fredersdorfer Straße / Vogelsdorfer Straße  

Wie bereits in Kapitel 7.2.3 erläutert, kann hier über eine Umgestaltung zum 
Kreisverkehr eine deutliche Verbesserung der Rahmenbedingungen für alle 
Verkehrsteilnehmer *innen  erreicht werden. Für den Knotenpunktarm Dorfstr a-
ße ist dabei eine Gehwegüberfahrt zu empfehlen . Damit würde der untergeor d-
nete Charakter des Straßenabschnittes nochmals betont.  

7.7 Verbesserung der Radabstellmöglichkeiten  

Fahrradabstellanlagen bilden einen wichtigen Bestandteil der Fahrradinfrastruktur. 
Die Bedeutung von sicheren und wettergeschützte n Radabstellanlagen für die Fö r-
derung des Radverkehrs nimmt in Zukunft weiter zu, da seit einiger Zeit verstärkt 
höherwertige Fahrräder in Deutschland gekauft werden (u. a. Pedelecs).  

Abstellanlagen sollten deshalb kleinteilig und flächendeckend zur Verfü gung st e-
hen. Innerhalb des Gemeindegebietes sowie an wichtigen Quellen und Zielen sind 
teilweise die bestehenden Radabstellanlagen nicht ausreichend bzw. nicht geeignet , 
ein sicheres Abstellen der Fahrräder zu ermöglichen.  

Zur Qualitätssteigerung des Angeb ots an Radabstellmöglichkeiten sind folgende 
Handlungsebenen zu berücksichtigen:  

1. Die Qualität der Radabstellanlagen sollte möglichst hoch sein. Dazu gehört, dass 
sie den Fahrrädern aller Größen und Breiten einen guten Halt bieten, die Anl a-
gen gut zugänglic h sind sowie über ausreichend Diebstahlschutz verfügen. Zu 
empfehlen sind sogenannte Anlehnhalter, die die vielfältigen Anforderungen 
insgesamt am besten erfüllen. Außerdem muss sich zum Anschließen der Räder 
nicht gebückt werden, was einen Vorteil für kör perlich eingeschränkte Nutzer 
darstellt.  

2. Die Radabstellmöglichkeiten im öffentlichen Raum sollten kontinuierlich weiter 
verdichtet werden. Neben dem Nahversorgungseinrichtungen, Erziehungs -  und 
Bildungseinrichtungen können Radabstellmöglichkeiten im Umfeld  von Halt e-
stellen deutlich zur Verbesserung der  Systemverknüpfung en beitragen.   

3. Einzelhandel, Betriebe, Wohnungsgenossenschaften und Vermieter sollten als 
wichtige Akteure direkt angesprochen und für das Thema Fahrradparken sens i-
bilisiert werden. Darüber h inaus besteht die Möglichkeit über Vorgaben im 
Rahmen der Bauleitplanung sowie von Satzungen bei Neubauvorhaben für e f-
fektive Radabstellmöglichkeiten zu sorgen.  
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4. Ergänzend zu den Abstellmöglichkeiten können im öffentlichen  bzw. privaten  
Raum weitere Servic eangebote für den Radverkehr vorgesehen werden. Den k-
bar sind beispielsweise Luftpumpenstationen und Schlauchautomaten.  

Trotz der bereits vorhandenen Angebote besteht am S -Bahn-Haltepunkt Neue n-
hagen weiterhin Handlungsbedarf. Kurz-  bis mittelfristig sollte n hier zusätzliche 
überdachte und abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder eingerichtet 
werden. Angesichts der perspektivisch steigenden Nachfrage (Bevölkerungsz u-
wachs, Veränderung des Mobilitätsverhaltens) sollte für den mittel -  bis langfrist i-
gen Zeithorizont die Möglichkeiten für die Errichtung einer Radstation  (bewachte 
Abstellmöglichkeiten, Werkstatt, etc.)  im Rahmen einer Potenzialanalyse geprüft 
werden.  
 

  
Abb. 42 Gestaltungsbeispiele Radstation  

Weiterer konkreter Han dlungsbedarf hinsichtlich der Qualität der Radabstellanl a-
gen besteht an der Grundschule Am Schwanenteich, der Goethe -Grundschule sowie 
Ɩɥ ¦ʿǪȒƻƖǜ ĀǪ˿ǪɫȐƖȵǪɫǔ ÊȒǪʿ ˈȒɫǜ ƖȖȚ˿ǪȘȘ ȔǪ̷ǪȒȘˈ ʸ¦ǪȘȵǪɫȖȘǪɥɥǪʿʺ ̶ɿʿȐƖɫǜǪɫǔ YȒe-
se bieten keine ausreichenden Möglichkeite n für ein sicheres und bequemes A b-
stellen bzw. Anschließen der Räder und sollten durch moderne Anlehnbügel ersetzt 
werden. An der Hans-Fallada-Grundschule ist eine generelle Ausweitung der 
Radabstellmöglichkeiten erforderlich.  
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7.8 Verbesserung der Querungsmögl ichkeiten  

Zur Verbesserung der Querungsmöglichkeiten stehen folgende generellen ver-
kehrsplanerische n Instrumente zur Verfügung:  

1. Mitteltrennung  / Mittelinsel  

2. Fußgängerüberweg (FGÜ)  

3. Lichtsignalanlage  (LSA) 

4. Plateau- / Teilaufpflasterung  

5. Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus  

6. Unter -  bzw. Überführung  

In den RASt 06 sind die Einsatzbereiche der Überquerungsanlagen angegeben (si e-
he auch Kapitel 6.1 bzw. Abb. 23 auf Seite 40 ).  
 

 

Abb. 43 Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Querungssituation  

 Kartengrundlage: © OpenStreetMap und Mitwirkende, CC-BY-SA (bearbeitet) 

    http://www.openstreetmap.or g/ 

Wie die Bestandsanalysen gezeigt haben, besteht an verschiedenen Stellen im G e-
meindegebiet Neuenhagen weiterer Handlungsbedarf zur Verbesserung der Qu e-
rungsbedingungen. Dies betrifft insbesondere auch das Umfeld der Schulstandorte.  

Generell sollten im  Rahmen zukünf t iger Neu- , Aus-  und Umbaumaßnahmen im 
Verlauf der Hauptverkehrs -  und Haupterschließungsstraßen in regelmäßigen A b-

Mittelinseln  

Lichtsignalanlage  

Fußgängerüberweg  
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